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I 

(Mitteilungen) 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

SCHRIFTLICHE ANFRAGEN MIT ANTWORT 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 363/83 
von Frau Anne-Marie Lizin (S — B) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. März 1983) 

Betrifft: Vereinbarungen über Absatz und Kunden
dienst vor und nach dem Verkauf eines 
Kraftfahrzeugs 

Kann die Kommission den Stand der Arbeiten hin
sichtlich des Vorentwurfs für eine Verordnung 
(EWG) betreffend die Anwendung von Artikel 85 
Absatz 3 des EWG-Vertrags auf bestimmte Katego
rien von Vereinbarungen über Vertrieb und Kun
dendienst vor und nach dem Verkauf eines Kraft
fahrzeugs angeben? 

Innerhalb welchen Zeitraums erwartet sie die Erör
terung und die Annahme dieser Verordnung? 

Kann die Kommission angeben, wie die Automobil
hersteller auf diese Lösung reagiert haben? 

Antwort von Herrn Andriessen 
im Namen der Kommission 

(18. August 1983) 

Gemäß Artikel 5 der Verordnung Nr. 19/65/ 
EWG (') hat die Kommission vor kurzem einen Ent
wurf der geplanten Verordnung zur Anwendung von 
Artikel 85 Absatz 3 des EWG-Vertrages auf be
stimmte Arten von Vereinbarungen über Vertrieb 
und Kundendienst von Kraftfahrzeugen im Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht 
und allen Parteien, die es angeht, aufgefordert, sich 
innerhalb von vier Monaten dazu zu äußern (2). 

Wie die Kommission schon feststellte, als sie auf die 
mündliche Frage Nr. H-116/83 der Frau Abgeord
neten antwortete (3), ist sie der Auffassung, daß bei 
einer so schwierigen Materie und den gegensätzli
chen Interessen, die hier berührt werden, ausrei
chend Zeit für die Beratung der vorgeschlagenen 
Verordnung vorgesehen werden sollte. Der Zeit
punkt, zu dem die Verordnung schließlich angenom

men wird, hängt davon ab, wie die Beteiligten rea
gieren und welche Probleme noch auftreten, ehe 
eine annehmbare Lösung gefunden worden ist, so 
daß es im Augenblick verfrüht wäre, eine Vorher
sage über den Zeitpunkt, zu dem die Verordnung in 
Kraft treten kann, machen zu wollen. 

Die Kommission hält es nicht für angemessen, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt über die vorläufige Auffas
sung Auskunft zu geben, die eine bestimmte Interes
sengruppe über die vorgeschlagene Verordnung zum 
Ausdruck gebracht hat. 

0) ABl. Nr. 36 vom 6. 3. 1965, S. 553. 
(2) ABl. Nr. C 165 vom 24. 6. 1983, S. 2. 
(3) Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Nr. 1— 

298 (Mai 1983). 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 364/83 
von Herrn Horst Seefeld (S — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Eisenbahnverbindung Brüssel-Luxemburg-
Straßburg 

In seiner Entschließung vom 14. Oktober 1982 (l) 
hat das Europäische Parlament die Kommission er
sucht, bei der Gruppe der zehn Eisenbahnunterneh
men der Gemeinschaft darauf hinzuwirken, daß 
durch bessere Fahrplangestaltung, höhere Fahrge
schwindigkeit der Züge und den Einsatz von moder
nen Schnellzügen die Eisenbahnverbindung von 
Brüssel über Luxemburg nach Straßburg verbessert 
wird. 
1. Was hat die Kommission bisher getan, um die

sem Ersuchen nachzukommen? 
2. Welche Schlußfolgerungen zieht die Kommis

sion aus der nunmehr vorliegenden Metra-Stu
die zur Verbesserung der verschiedenen Ver
kehrsverbindungen zwischen Straßburg, Luxem
burg und Brüssel? 
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3. Legen die Ergebnisse dieser Studie es nicht 
nahe, ein Projekt der luxemburgischen Eisen
bahngesellschaft CFL zu unterstützen, das vor
sieht, zwischen Brüssel und Straßburg auf den 
existierenden Gleisanlagen ein in Schweden ent
wickeltes und dort störungsfrei funktionierendes 
Schnellzugsystem („Pendelsystem") einzusetzen, 
wodurch mit vertretbarem Kostenaufwand ein 
Zeitgewinn von über einer Stunde auf dieser 
Strecke ermöglicht würde? 

4. Ist die Kommission bereit, durch eine entspre
chende Empfehlung ihren Einfluß bei den zwei 
anderen von diesem Projekt betroffenen Eisen
bahngesellschaften geltend zu machen und unter 
Würdigung der gemeinschaftlichen Bedeutung 
dieses Projekts auf seine Realisierung hinzuwir
ken? 

(i) ABl. Nr. C 292 vom 8. 11. 1982, S. 74. 

Antwort von Herrn Contogeorgis 
im Namen der Kommission 

(2. August 1983) 

1. Aufgrund der vom Europäischen Parlament 
zum Ausdruck gebrachten Wünsche hat die Kom
mission das Ingenieurbüro Metra damit beauftragt, 
die verschiedenen Möglichkeiten für den Ausbau 
der Strecke Brüssel-Luxemburg-Straßburg zu prü
fen. 

2. Dieser Studie ist zu entnehmen, daß von den 
geprüften Vorhaben zur Verbesserung der derzeiti
gen Eisenbahnverbindung nur das in Frage käme, 
mit dem die Reisegeschwindigkeit auf der belgi
schen Teilstrecke auf 140 und 160 km/h erhöht wer
den soll. Das vom Herrn Abgeordneten erwähnte 
Zugsystem wurde in die verschiedenen Projekte der 
Metra-Studie nicht einbezogen. Im Verlauf der Kon

takte, die das Ingenieurbüro im Rahmen seiner Un
tersuchungen mit den Eisenbahnverwaltungen auf
genommen hat, war kein Interesse an dieser Lösung 
zu erkennen. 

3. Im Februar 1982 wurden den Vertretern der 
betreffenden Mitgliedstaaten im Ausschuß für Ver
kehrsinfrastruktur und den betroffenen Eisenbahn
verwaltungen die Ergebnisse der Metra-Studie über
mittelt; bisher waren keine Reaktionen zu verzeich
nen. Die Kommission beabsichtigt, den Punkt „Aus
bau der Strecke Brüssel-Luxemburg-Straßburg" auf 
die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des 
Ausschusses für Verkehrsinfrastruktur zu setzen. Bei 
dieser Gelegenheit könnten die Absichten der lu
xemburgischen Eisenbahnen ermittelt werden, und 
das vom Herrn Abgeordneten erwähnte „Pendelsy
stem" könnte zur Sprache kommen. 

4. Außerdem wird die Gruppe der Zehn ebenfalls 
von der Kommission mit der Frage des Einsatzes 
dieser Verkehrstechnik befaßt. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 365/83 
von Herrn Mark Clinton (PPE — IRL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Demonstrationsvorhaben in Irland 

Kann die Kommission eine Liste aller Energie-De
monstrationsvorhaben erstellen, die seit dem Beginn 
dieses Programms in Irland durchgeführt und von 
der Gemeinschaft mitfinanziert wurden, und ferner 
den Ort, die Ziele, die Gesamtkosten und den Ko
stenanteil der Gemeinschaft an diesen Projekten 
mitangeben? 
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Antwort von Herrn Davignon 
im Namen der Kommission 

(4. August 1983) 

Der Herr Abgeordnete findet nachstehend die Liste der Energiedemonstrationsvor
haben, die die Gemeinschaft in Irland mitfinanziert hat. 

Jahr Ziel und Standort 
Gesamtkosten/ 

Anteil der Gemeinschaft 
(in Ir £) 

Energieeinsparung 

1979 

1979 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 

Rückgewinnung mittels Wärmerohr für Milchsprühtrock
ner (Ballineen) 

Demonstrationen von Energieeinsparungstechniken in 
irischen Häusern (Dublin) 

Moderne Elektrostraßenfahrzeugtechnologie für die öf
fentlichen Verkehrsbetriebe (Dublin) 

Partielle Kohlenfeuerung bestehender Briler mit Ölfeue-
rung (Mitchelstown) 

Entwurf, Bau, Überwachung und Bewertung eines Nied
rigpreis-Wohnhauses mit geringem Energieverbrauch 
(Clondalkin) 

Wohnhaus mit passiver Solarbeheizung in Wilderness 2 
(Clonmel) 

Mehrbrennstoff-Wirbelbettboiler zur Nutzung einheimi
scher fester Brennstoffe mit Dampfturbinen/Diesel (Tra-
lee) 

204 428 

164 000 

548 700 

520 000 

325 600 

1 956 342 

4 308 791 

47 330 

65 600 

185 735 

208 110 

78 240 

88 541 

1 071 666 

Solarenergie 

1979 

1981 

Demonstrationsvorhaben in Portarlington (Dublin) zur 
Energiegewinnung aus Holzbiomasse 

Demonstrationsprogramm über Biomasse aus Holz 
(Dublin) 

1 254 584 

7 964 000 

502 633 

2 548 420 

Solarenergiebeheiztes Seh wimmbecken 

1981 Beheizung des Schwimmbeckens eines Sportzentrums mit 
Sonnenenergie (Dublin) 39 838 9 039 

Kohlenwasserstofftechnologie 

1979 

1981 

1982 

1982 

Entwicklung eines Rundpositionierreglers 8/3 Impuls
reihe (RH03) (Cork) 

Entwicklung eines Systems zur Untersuchung der Zuver
lässigkeit von Offshore-Konstruktionen (Dublin) 

Entwicklung eines vertauten bemannten Tiefseetauchboo
tes (Dublin) 

Kalksteinkonstruktion zur Kältelagerung (Dublin) 

264 700 

500 000 

797 000 

3 302 000 

104 000 

124 999 

154 350 

990 602 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 370/83 
von Herrn Mark Clinton (PPE — IRL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Fangquoten für Makrelen 

Ist die Kommission sich darüber im klaren, daß die 
irische Fischwirtschaft in besonderem Maße auf die 
Makrelenfänge angewiesen ist, die ungefähr zwei 
Drittel der gesamten Anlandungen ausmachten? 
Teilt die Kommission die Auffassung, daß die vor
geschlagene Senkung der irischen Quote für Makre
len um 32% dem Geist der Haager Entschließung 
widerspricht, die eine Entwicklung der irischen 
Fischwirtschaft bezweckte? 
Teilt die Kommission die Auffassung, daß die Über-
fischung der westlichen und östlichen Makrelenbe
stände sich unbilligerweise zu Lasten der irischen 
Makrelenfischer auswirkt? 
Welche Maßnahmen schlägt die Kommission in die
sem Zusammenhang vor? 

Antwort von Herrn Contogeorgis 
im Namen der Kommission 

(IL August 1983) 

Ja. Bei TAC- und quotengebundenen Arten machte 
die irische Quote für Makrelen 54% der Gesamt
menge aus; in Kabeljau-Äquivalent entsprach diese 
Makrelenquote annähernd 32% der Gesamtmenge. 

Für Irland sehen die Haager Präferenzen für den 
westlichen Makrelenbestand 23 134 Tonnen vor; 
dem steht der jüngste Vorschlag der Kommission für 
eine Quote für Irland in Höhe von 61 440 Ton
nen (!) gegenüber. Am 28. 6. 1983 schlug der Rats
vorsitz eine Erhöhung dieser Quote auf 70 400 
Tonnen vor. Dies würde im Falle der Annahme 
durch den Rat eine Reduzierung um 12% gegenüber 
der Quote 1982 bedeuten. Diese Maßnahme ist die 
Folge einer im Interesse der Bestandserhaltung er
forderlichen Verringerung des TAC. Die Haager 
Entschließung hat zu einer beträchtlichen Entwick
lung der irischen Fischwirtschaft geführt; da die 
Ressourcen jedoch begrenzt sind und auch die Inter
essen anderer Mitgliedstaaten berücksichtigt werden 
müssen, kann diese Entwicklung nicht uneinge
schränkt sein. Außerdem ist die Entwicklung der iri
schen Fischwirtschaft nicht nur eine Frage höherer 
Quoten. 

Die Kommission teilt nicht die Auffassung, daß sich 
die Überfischung der westlichen Makrelenbestände, 
an der die irischen Fischer maßgeblich beteiligt wa
ren, unbilligerweise zu Lasten der irischen Makre
lenfischer auswirkt, deren Quoten 1983 dem 
gleichen TAC-Prozentsatz wie 1982 entsprechen. 

Unter diesen Umständen sieht die Kommission 
keine Veranlassung zu einem Eingreifen. 

(i) KOM(83) 385 endg. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 374/83 
von Herrn Jens-Peter Bonde (CDI — DK) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Bekämpfung des Tabakmißbrauchs 

War die Bekämpfung des Tabakmißbrauchs vor 
dem 2. Oktober 1972 Gegenstand des Anwendungs
gebiets des Rom-Vertrags und wenn ja, wo wurde 
dieses Thema erwähnt? 

Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

Die Maßnahmen der Kommission zur Bekämpfung 
des Tabakmißbrauchs werden auf der Grundlage 
der Beschlüsse durchgeführt, die vom Rat und den 
im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten am 16. November 1978 (Gesund
heitsfragen) (') gefaßt wurden. Im Mittelpunkt die
ser Maßnahmen, die in Form von Studien und eines 
Erfahrungsaustausches durchgeführt werden, steht 
die Vorbeugung. 

Diese Tätigkeit entspricht außerdem einer Entschlie
ßung (2) zur Bekämpfung des Tabakmißbrauchs 
vom 12. März 1982, in der das Europäische Parla
ment die Kommission aufgefordert hat, gezielte 
Maßnahmen in diesem Bereich einzuleiten. Der 
Herr Abgeordnete wird hierzu auf die Erklärung 
von Herrn Narjes vor dem Europäischen Parlament 
vom 11. März 1982 (3) sowie die Antworten der 
Kommission auf die schriftlichen Anfragen Nr. 103/ 
79 von Herrn Jahn, Nr. 645/79 von Herrn Michel, 
Nr. 1426/79 von Fräulein De Valera und Nr. 573/80 
von Herrn O'Connell (4) verwiesen. 

C1) Dokument des Rates Nr. 1291/78 (Presse 146) vom 
15. Dezember 1978. 

(2) ABl. Nr. C 87 vom 5. 4. 1982, S. 118. 
(3) Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Nr. 1— 

282 (März 1982). 
(4) ABl. Nr. C 185 vom 23. 7. 1979, S. 15. 

ABl. Nr. C 316 vom 17. 12. 1979, S. 38. 
ABl. Nr. C 126 vom 27. 5. 1980, S. 40. 
ABl. Nr. C 239 vom 17. 9. 1980, S. 11. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 379/83 
von Frau Marijke Van Hemeldonck (S — B) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Informationen über Windenergie 

Vor dem Hintergrund hoher Ölpreise, der drohen
den Erschöpfung fossiler Brennstoffe, der Sorge um 
die Umwelt und zur Verringerung der Abhängigkeit 
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von eingeführten Energieträgern kam in den Län
dern der Europäischen Gemeinschaft Anfang der 
70er Jahre erneut Interesse für die Windenergie 
auf. 

Nun wird zwar deutlich, daß sich zahlreiche Privat
personen und Betriebe stark für diesen regenerierba
ren und sauberen Energieträger interessieren, jedoch 
keine Informationen über die Möglichkeiten und 
Probleme im Zusammenhang mit dem Bau einer 
Windenergieanlage haben. 

Kann die Kommission hier nicht helfend eingrei
fen? Wenn ja, welche Informationen wird sie zur 
Verfügung stellen? Wann soll dies geschehen, und 
wo sollen diese Informationen erhältlich sein? 

Antwort von Herrn Davignon 
im Namen der Kommission 

(13. Juli 1983) 

Die Kommission teilt die Meinung der Frau Abge
ordneten über den Nutzen der Windenergie. Daher 
hat sie vor kurzem ein Programm gestartet, wonach 
die Gewährung einer finanziellen Unterstützung für 
Demonstrationsvorhaben in diesem Sektor vorgese
hen ist. Das Programm hat zum Ziel, die Zuverläs
sigkeit dieser Energiequelle zu erweisen und ihre 
Nutzung zu fördern. Die in diesem Rahmen errich
teten Versuchsanlagen werden ein Höchstmaß an 
Publizität in Unternehmerkreisen ebenso wie bei in
teressierten Privatpersonen erhalten. 

Die Windkraft spielt auch eine wichtige Rolle in 
dem Vorschlag der Kommission zum 3. FuE-Pro-
gramm im Bereich der nichtnuklearen Energie. Ds 
Parlament und der Rat werden aufgerufen sein, zu 
diesem Vorschlag im Laufe des Jahres 1983 Stellung 
zu nehmen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 383/83 
von Frau Marijke Van Hemeldonck (S — B) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
der Windenergie in der Europäischen Ge
meinschaft 

Kann die Kommission auf der Grundlage von in der 
Gemeinschaft durchgeführten Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten mitteilen, ob die Windenergie 
wirtschaftlich bereits wettbewerbsfähig ist? Wenn ja, 
welche konkreten Einsatzmöglichkeiten für die 
Windenergie gibt es? Gibt es dafür bereits Beispiele 
und wenn ja, wo? 

Wenn nein, zeichnet sich in diesem Bereich ein 
Energieversorgungspotential ab? Wenn ja, wie ge
nau sieht dieses Potential aus, und ist es wirtschaft
lich vertretbar? 

Antwort von Herrn Davignon 
im Namen der Kommission 

(27. Juli 1983) 

Die Kommission hat begrenzte Untersuchungen zur 
Beurteilung des technischen und wirtschaftlichen 
Potentials der Windenergie in der Gemeinschaft in 
Angriff genommen. Diese sind noch nicht abge
schlossen, doch lassen vorläufige Ergebnisse darauf 
schließen, daß ein beträchtliches Potential für die 
Stromerzeugung durch Windkraft besteht. 

Während die wirtschaftliche Lebensfähigkeit bereits 
unter bestimmten geographischen Bedingungen (iso
lierte Standorte und Inseln z. B. in ländlichen Ge
bieten Dänemarks) sichergestellt ist, sind noch wei
tere FuE-Arbeiten erforderlich, um die Stromerzeu
gung durch Windkraft in größerem Maßstab wirt
schaftlich zu machen. Windenergie-FuE wurde da
her erneut in den Vorschlag der Kommission für ein 
drittes FuE-Programm auf dem Gebiet der nicht
nuklearen Energie aufgenommen, zu dem das Euro
päische Parlament und der Rat voraussichtlich in 
der zweiten Hälfte von 1983 Stellung nehmen wer
den. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 391/83 
von Herrn Thomas Megahy (S — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Eurobarometer-Umfrage 

Die letzte Eurobarometer-Umfrage, die die Kom
mission im Dezember 1982 veröffentlichte, hat erge
ben, daß 60% der Briten, die etwas über das Euro
päische Parlament gehört oder gelesen hatten, einen 
schlechten Eindruck von diesem haben (S. 93). In
nerhalb der gesamten Gemeinschaft haben von den 
„Meinungsführern" der genannten Befragungs
gruppe nahezu doppelt so viele einen schlechten 
Eindruck vom Europäischen Parlament. 

Kann die Kommission angeben, wie hoch im Verei
nigten Königreich der Anteil der informierten „Mei
nungsführer" ist, die einen schlechten Eindruck vom 
Europäischen Parlament haben? 



Nr. C 268/6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 6. 10. 83 

Antwort von Herrn Natali 
im Namen der Kommission 

(10. August 1983) 

Bei den Eurobaraobeter-Umfragen werden die Meinungsführer empirisch anhand 
eines Index ermittelt, für den zwei Variable bestimmend sind: die Neigung, über poli
tische Fragen zu diskutieren, und die Neigung, seine persönliche Umgebung zu beein
flussen. 

Im Vereinigten Königreich verteilten sich nach den Ergebnissen der Umfrage vom 
Oktober 1982 die Antworten, auf die der Herr Abgeordnete Bezug nimmt, wie folgt: 

Bekanntheitsgrad des Europäischen Parlaments und Eindruck aufgrund der empfan
genen Informationen nach dem Grad der kognitiven Mobilisierung 

(Vereinigtes Königreich) 

Je 100 Befragte 

Nichtmeinungsführer 

Meinungsführer 

Insgesamt 

( - - ) 
(-) 
+ 

(++) 

(') 

6 
9 

10 

14 

9 

(2) 

17 
30 
35 

45 

30 

(3) 

8 
11 
13 

13 

11 

(4) 

31 
50 
58 

72 

50 

Je 100 Befragte, 
die etwas gehört 

oder gelesen haben 

(') 

20 
17 
18 

19 

18 

(2) 

54 
60 
59 

63 

59 

Insge-
(3) samt 

% 

26 100 
23 100 
23 100 

18 100 

23 100 

(') Guter Eindruck. 
(2) Schlechter Eindruck. 
(3) Kein Eindruck/weiß nicht. 
(4) Gesamtzahl derer, die etwas gehört oder gelesen haben. 

Bei der Auslegung dieser Ergebnisse ist Vorsicht geboten; die Zahl der Befragten, die dem jeweiligen Mei
nungsführergrad entspricht, muß dabei berücksichtigt werden: 
Nichtmeinungsführer ( ) n = 363 

(_) n = 449 
(+) n = 380 

Meinungsführer ( + + ) n = 143 
Insgesamt N = 1 335 

Antwort von Herrn Narjes 
im Namen der Kommission 

(11. August 1983) 

Die Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken über 
die für den Umweltschutz eingesetzten öffentlichen 
Mittel wirft sehr viele Definitions- und methodische 
Probleme auf, wodurch ein Vergleich der einzel
staatlichen Angaben — sofern solche vorliegen — 
nicht erleichtert wird. 

Die Kommission ist der Auffassung, daß derartige 
Angaben für die Durchführung der Umweltpolitik 
der Gemeinschaft notwendig sind; sie hat jedoch 
von den Mitgliedstaaten bisher nicht das Einver
ständnis erhalten können, die Ausarbeitung von 
Umweltstatistiken in das Programm des Statisti
schen Amtes aufzunehmen. Das Europäische Parla
ment hat kürzlich sein Interesse an dieser Angele-

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 403/83 
von Frau Yvette Fuillet (S — F) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Umweltschutzmaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten investieren öffentliche Mittel in 
den Umweltschutz. Kann die Kommission folgende 
Angaben für die einzelnen Mitgliedstaaten machen: 
1. Haushaltsanteil in % für diesen Bereich; 
2. Art dieser Investitionen? 
3. In welche Industriezweige werden diese öffentli

chen Mittel investiert? 
4. In welchem Maße werden Klein- und Mittelbe

triebe bzw. die Klein- und Mittelindustrie im 
Rahmen dieser Umweltschutzmaßnahmen un
terstützt? 
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genheit dadurch unterstrichen, daß es eine Haus
haltslinie für die Angleichung von Umweltstatisti
ken beschlossen hat (mit dem Vermerk: zur Erinne
rung). 

Die Kommission finanziert zur Zeit zusammen mit 
der OECD eine Studie über die Kosten der Anwen
dung der Regelungen zur Kontrolle der Umweltver
schmutzung. Sie verfügt im übrigen über sehr un
vollständige Angaben über die staatlichen Beihilfen 
für Unternehmensinvestitionen zur Verringerung 
der Umweltbelastung. Die somit von den Mitglied
staaten gemachten Angaben reichen nicht aus, um 
Schlußfolgerungen über die Auswirkung der an die 
Klein- und Mittelbetriebe gewährten Investitions
beihilfen zu ziehen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 404/83 
von Herrn Bruno Ferrero (KOM — I) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(25. Mai 1983) 

Betrifft: Äthiopien — Verhandlungen über das Vor
haben „Amarti diversion" 

Anfang März 1983 haben die Dienststellen der GD 
VIII der Kommission der staatlichen äthiopischen 
Gesellschaft EELPA untersagt, mit dem italieni
schen Konsortium unter Leitung der Genossen
schaft CMC in Ravenna Verhandlungen über das 
(vom 5. EEF finanzierte) Vorhaben „Amarti diver
sion" zu eröffnen. Die Verhandlungen sollten auf 
der Grundlage der im Ausschreibungsbericht über 
die Durchführung der genannten Arbeiten enthalte
nen Hinweise aufgenommen werden. 

Anschließend verfügten die Dienststellen der GD 
VIII die Aufnahme von Verhandlungen mit der nie
derländischen Firma Rash Tompkins B. V., der man 
sowohl unter technischem als auch unter finanziel
lem Aspekt die Eignung für die Durchführung der 
Arbeiten abgesprochen hatte. 

1. Hält die Kommission dieses Verfahren, die 
Schlußfolgerungen des Ausschreibungsberichts, 
der von einer von der Kommission selbst vorge
schlagenen Beratungsgesellschaft verfaßt wor
den war, in keine Weise zu berücksichtigen, für 
richtig? 

2. Hat die Kommission die von der äthiopischen 
Regierung mehrfach bekräftigte und anhand 
technischer und wirtschaftlicher Kriterien unter
mauerte Absicht, die Verhandlungen mit dem 
italienischen Konsortium fortsetzen zu wollen, 
berücksichtigt? 

3. Welche Schritte hat die Kommission ergriffen, 
um möglichen Streitigkeiten zwischen den be
troffenen Parteien und den unvermeidbaren 
Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen 
Mitgliedstaaten der EG und einem im Rahmen 
des Abkommens von Lome assoziierten Staat 
entgegenzuwirken ? 

Antwort von Herrn Pisani 
im Namen der Kommission 

(24. August 1983) 

An der Ausschreibung für die Durchführung des 
Vorhabens „Umleitung des Flusses Amarti" haben 
sich 3 Unternehmen beteiligt. Das Angebot der 
Firma Rush and Tompkins erwies sich als das fi
nanziell günstigste, gefolgt von dem Angebot der 
Arbeitsgemeinschaft CMC. 

Das mit der Auswertung der Angebote beauftragte 
beratende Studienbüro hat nach einer ersten Emp
fehlung, die sich jedoch nicht auf alle einschlägigen 
Elemente stützte, den verschiedenen Parteien am 
6. Juni 1983 ihren endgültigen Bericht vorgelegt, in 
dem es den Schluß zog, daß die Firma Rush and 
Tompkins die erforderlichen technischen Vorausset
zungen für die Durchführung der Arbeiten erfüllte. 

Gemäß Artikel 121 Absatz 2 des Abkommens von 
Lome, der bestimmt, daß das wirtschaftlich günstig
ste Angebot den Zuschlag erhalten muß, wurde da
her das Unternehmen Rush and Tompkins ausge
wählt. 
Die äthiopischen Behörden haben am 6. Juli 1983 
den Vertrag über die Durchführung der Arbeiten mit 
der Firma Rush and Tompkins geschlossen. 

Es ergibt sich somit folgender Sachverhalt: 
1. Die Kommission hat die Beurteilung der Ange

bote durch das beratende Studienbüro berück
sichtigt. 

2. Die Kommission war ständig in Kontakt mit der 
äthiopischen Regierung. Die verschiedenen Pro
bleme, die mit der endgültigen Auswahl des Un
ternehmens für die Durchführung der Arbeiten 
zusammenhängen, wurden auf einer Sitzung in 
Brüssel Anfang Juni 1983 direkt behandelt. An 
dieser Sitzung nahmen Vertreter der äthiopi
schen Gesellschaft, der Kommission sowie das 
beratende Studienbüro teil. 

3. Die Kommission hat dafür Sorge getragen, daß 
die endgültige Auswahl des Auftragnehmers auf 
der Grundlage rein objektiver Kriterien und un
ter Einhaltung der im Abkommen von Lome 
vorgesehenen Verpflichtungen getroffen wird. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 406/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Wir würde sich die Abschaffung der allgemeinen 
Zollpräferenzen für Nigeria auf die Wirtschaft der 
Gemeinschaft auswirken, nachdem es das Land ver
säumt hat, wirksame Maßnahmen gegen die weitver
breitete Nachahmung bekannter europäischer Er
zeugnisse zu treffen? 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 407/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Gibt es angesichts der Tatsache, daß Nigeria für die 
Gemeinschaft ein wichtiger Absatzmarkt und Han
delspartner, gleichzeitig aber auch ein bedeutender 
Markt für nachgeahmte Erzeugnisse ist, für die 
Kommission eine Möglichkeit, Nigeria durch Bei
hilfen oder zollpolitische Maßnahmen zur Straffung 
seiner Maßnahmen gegen Nachahmungen zu bewe
gen? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 408/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Kann die Kommission mitteilen, welche Zollpräfe
renzen Nigeria nach dem Abkommen von Lome 
durch den gemeinsamen Markt gewährt werden? 

Gemeinsame Antwort von Herrn Pisani 
im Namen der Kommission 

auf die schriftlichen Anfragen Nrn. 406/83, 407/83 
und 408/83 

(10. August 1983) 

Als Unterzeichnerstaat des Abkommens von Lome 
hat Nigeria wie alle AKP-Staaten gemäß diesem Ab
kommen freien Zugang zum Markt der Gemein
schaft. 

Das bedeutet Zollfreiheit für alle Waren, die nicht 
unter eine Marktorganisation im Rahmen der ge
meinsamen Agrarpolitik fallen. Für die letztgenann
ten Waren werden Einzelbestimmungen von Fall zu 
Fall festgesetzt. 

Im übrigen wendet die Gemeinschaft keine mengen
mäßigen Beschränkungen an. 

Die für die Handelsbeziehungen zwischen der EWG 
und Nigeria geltenden Regeln binden die Vertrags
parteien für die gesamte Laufzeit des Abkommens 
von Lome. Das Problem der nachgeahmten Waren 
ist daher auf praktischer Ebene anzugehen. Da Ni
geria ein wichtiger Markt in Afrika ist, war es klar, 
daß die Hersteller nachgeahmter Waren versuchen 
würden, dort Fuß zu fassen, und die Behörden des 
Landes sind sich dessen durchaus bewußt. Die 
Kommission hat übrigens diese Frage bereits mit 

den nigeranischen Behörden erörtert. Die Gesprä
che haben ergeben, daß eine Hilfe der Kommission 
zur Zeit wohl nicht von Nutzen wäre, da der Ur
sprung dieses Problems anderweit zu suchen ist. 
Falls Nigeria die technische Hilfe der Kommission 
für notwendig hielte, wäre es seine Sache, sie zu 
beantragen und ihre Modalitäten zu definieren. Die 
derzeitigen Maßnahmen zur Überwachung der Ein
fuhren erscheinen ausreichend und bedürfen keiner 
Verschärfung. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 409/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Kann die Kommission zusichern, daß sie sich aktiv 
mit der Bedrohung durch internationale Nachah
mungen befaßt? 

Antwort von Herrn Haferkamp 
im Namen der Kommission 

(2. August 1983) 

Die Kommission kann dem Herrn Abgeordneten 
versichern, daß sie die Besorgnisse der Hersteller 
und Verbraucher wegen des internationalen Handels 
mit nachgeahmten Waren seit langem teilt. Die Pro
bleme sind besonders akut bei Ersatzteilen für Auto
mobile, wo unter Umständen ernste Sicherheitsrisi
ken auftreten können, beschränken sich jedoch kei
neswegs auf diesen Sektor. Die Kommission unter
hält enge Verbindungen mit den europäischen Han
dels- und Berufsverbänden, denen an dieser Frage 
gelegen ist; dazu gehört übrigens auch der Europäi
sche Verband der Marktenartikelindustrie. 

Zusammen mit den wichtigsten Handelspartnern 
der Gemeinschaft ist die Kommission auch weiter
hin aktiv an den Vorarbeiten zu einem internationa
len Übereinkommen unter der Schirmherrschaft des 
GATT beteiligt, mit dem die internationale Zusam
menarbeit und die Verfahren zur Bekämpfung von 
Nachahmungen verbessert werden sollen. Das Pro
blem wird durch das Übereinkommen nicht völlig 
aus der Welt geschafft — dies wäre eine unrealisti
sche Erwartung —, doch wird es sicherlich die Su
che nach einer Lösung erleichtern. Die Kommission 
wird bestrebt sein, so viele Länder wie möglich zu 
veranlassen, sich an einem solchen Übereinkommen 
zu beteiligen. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 411/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Wie sieht die Handelsbilanz zwischen der Gemein
schaft und Taiwan aus? 

Antwort von Herrn Burke 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

Die Handelsbilanz zwischen der Gemeinschaft und 
Taiwan im Automobilsektor (Tarifnummern 87.01 
bis 87.07) weist für das Jahr 1982 einen Überschuß 
von 111,3 Millionen ECU zugunsten der Gemein
schaft aus. Innerhalb dieses Sektors ist bei „Teilen 
und Zubehör für Kraftfahrzeuge" (Tarifnummer 
87.06) für 1982 ein Überschuß von 4,2 Millionen 
ECU zugunsten der Gemeinschaft zu verzeichnen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 412/83 
von Herrn John Mark Taylor (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Automobilindustrie 

Welche Schilderungen von Nachahmungen durch 
taiwanesische Firmen zu kommerziellen Zwecken 
hat die Kommission in jüngster Zeit erhalten? 

Antwort von Herrn Haferkamp 
im Namen der Kommission 

(11. August 1983) 

Seit einiger Zeit erhält die Kommission aus Kreisen 
der unmittelbar betroffenen Industrie Meldungen 
über Fälle von Nachahmungen, die von taiwanesi-
schen Firmen vorgenommen und vorwiegend auf 
den Märkten bestimmter Drittländer angetroffen 
wurden. Einige dieser Meldungen von verschie
denen italienischen, britischen und französischen 
Firmen betreffen den Sektor Ersatzteile und Zube
hör für Motoren und Kraftfahrzeuge. 

Die Kommission ist der Auffassung, daß diese 
Nachahmungen ganz allgemein einen oft schwer
wiegenden Schaden für die betroffenen Industrien 
bedeuten, und zwar sowohl finanziell als auch hin
sichtlich des Ansehens ihrer Firma auf den Dritt
landsmärkten. Die Kommission scheut keine Mü
hen, um diesen Mißstand abzustellen. 

Was diese Fälle im einzelnen betrifft, kann hier we
der von den üblichen diplomatischen Wegen Ge
brauch gemacht werden noch ein unmittelbarer Vor

stoß unternommen werden, da weder die Gemein
schaft noch die Mitgliedstaaten zu Taiwan offizielle 
Beziehungen unterhalten. Nichtsdestoweniger 
wurde bei Kontakten mit Vertretern der taiwanesi-
schen Industrie die Gelegenheit ergriffen, das Pro
blem der Nachahmung zur Sprache zu bringen, und 
dabei auf die damit verbundenen Befürchtungen so
wie auf den Ernst der Lage hinzuweisen und den 
Wunsch zum Ausdruck zu bringen, daß Maßnah
men zur Eingrenzung und Beseitigung des Problems 
ergriffen werden. 

Nach neueren Informationen wurden in Taiwan 
nun Schritte unternommen, die in die gewünschte 
Richtung gehen (Schaffung strengerer Strafvor
schriften, administrative und finanzielle Maßnah
men, Informations- und Abschreckungskampagne, 
wirksamere Kontrollen). Ungeachtet der Frage, ob 
solche Initiativen konkrete Ergebnisse zeitigen wer
den, wird die Kommission diesem Problem weiter 
nachgehen, um zufriedenstellende Ergebnisse zu er
langen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 415/83 
von Herrn James Moorhouse (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Paritätischer Ausschuß für Zivilluftfahrt 

1. In ihrer Antwort auf die schriftliche Anfrage 
Nr. 678/82 (!) erklärte die Kommission, die Arbeit
geber hätten die Teilnahme an paritätischen Zusam
menkünften über Zivilluftfahrt abgelehnt. Wurden 
der Kommission irgendwelche Gründe für diese ab
lehnende Haltung gegeben? 

2. In der Antwort der Kommission heißt es wei
ter, „die vorgenannten Sitzungen haben daher (ohne 
die Zivilluftfahrt) nur mit den Arbeitnehmern statt
gefunden". Kann die Kommission über die bisheri
gen Zusammenkünfte über Zivilluftfahrt und die da
bei vertretenen Organisationen oder Gruppen ge
nauere Angaben machen? 

3. Wie oft kam der Paritätische Ausschuß für Zi
villuftfahrt 1982 zusammen, und welche Sitzungen 
sind für 1983 geplant? 

(') ABl. Nr. C 287 vom 4. 11. 1982, S. 5. 

Antwort von Herr Richard 
im Namen der Kommission 

(24. August 1983) 

1. Die Arbeitgeber der Zivilluftfahrt haben ihre 
Ablehnung, auf Gemeinschaftsebene an paritäti
schen Sitzungen mit den Arbeitnehmern dieses Be
reichs teilzunehmen, damit begründet, daß solche 
Sitzungen in ihren Augen sinnlos sind. 
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2. Die Konsultationen erstreckten sich insbeson
dere auf die Arbeitszeit, die Löhne und Gehälter in 
der Zivilluftfahrt, die Verteilung der Mandate zwi
schen den Arbeitnehmerverbänden bei Sitzungen 
mit der Kommission, die Liberalisierung des inter
regionalen Luftverkehrs, die Anwendung der Wett
bewerbsregeln des EWG-Vertrags auf die Zivilluft
fahrt, die Tarife, die staatlichen Beihilfen, die gegen
seitige Anerkennung der Ausweise, die Begrenzung 
der Flugzeiten, die Sozialpolitik in der Zivilluftfahrt 
im allgemeinen sowie die Information, die Konsul
tation und die Mitsprache der Arbeitnehmer. 

Diese Konsultationen sollten für bestimmte Arbei
ten die Richtung weisen (eine Untersuchung über 
die Begrenzung der Flugzeiten ist derzeit im Gange), 
spezifische Maßnahmen mit sozial langfristigen 
Auswirkungen (gegenseitige Anerkennung der Aus
weise) vorbereiten, die Stellungnahme der Beteilig
ten zu den sozialen Aspekten in Vorbereitung be
findlicher Gemeinschaftsmaßnahmen einholen (in
terregionaler Flugverkehr, Wettbewerb, Tarife, 
staatliche Beihilfen) und die Grundlagen für die 
Einsetzung eines paritätischen Ausschusses für die 
Zivilluftfahrt schaffen. 

3. Im Jahre 1982 hat die Kommission die Vertre
ter der Arbeitnehmer einmal auf einer Plenarsitzung 
und dreimal in Arbeitsgruppen konsultiert. Im er
sten Halbjahr 1983 fanden keine Sitzungen statt; in 
der zweiten Hälfte dieses Jahres sind zwei Arbeits
gruppensitzungen (Arbeitnehmer) und eine Plenar
sitzung (Arbeitnehmer) geplant. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 417/83 
von Herrn James Moorhouse (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Staatliche Beihilfen für den Luftverkehr 

1. Kann die Kommission im Zusammenhang mit 
ihrer Antwort auf die mündliche Anfrage Nr. H-
759/82 (!) angeben, über wie viele staatlichen Beihil
fen im Bereich des Luftverkehrs sie vor 1982 und im 
Jahre 1983 unterrichtet wurde und wie viele Be
schwerden sie darüber im gleichen Zeitraum er
hielt? 

2. Kann die Kommission in jedem einzelnen Fall 
den Namen des Mitgliedstaates und der Unterneh
men angeben, die vor 1982 und im Jahre 1983 die 
gemeldeten oder beklagten Beihilfen erhielten? 
Kann sie darüber hinaus angeben, welche Mitglied
staaten und welche Empfängerunternehmen von der 
1982 eingegangenen einzigen Meldung und einzigen 
Klage über staatliche Beihilfen, die in der mündli
chen Anfrage Nr. H-759/82, Absatz 3, erwähnt wur
de, betroffen waren? 

3. Kann die Kommission ferner die Mitgliedstaa
ten, Empfängerunternehmen und Daten für die drei 

Fälle der Gewährung staatlicher Beihilfen angeben, 
in denen sie keine Einwände geltend machte, sowie 
in dem einen Fall, in dem sie beschloß, die Geneh
migung nicht zu erteilen (mündliche Anfrage Nr. H-
759/82, Absatz 4)? 

(') Verhandlungen des Europäischen Parlaments D-0296 
(März 1983). 

Antwort von Herrn Contogeorgis 
im Namen der Kommission 

(25. Juli 1983) 

1. und 2. Von 1982 wurden der Kommission drei 
Fälle der Gewährung von staatlichen Beihilfen im 
Luftverkehr gemeldet. Im Jahre 1982 ging eine Mit
teilung ein und im Jahre 1983 keine. 

In allen drei Fällen, die vor 1982 gemeldet wurden, 
waren Mitgliedstaat und Empfänger die Nieder
lande bzw. die KLM. Jedesmal handelte es sich um 
Sonderfälle, in denen die fragliche Beihilfe im Rah
men eines anerkannten allgemeinen Beihilfesystems 
gewährt wurde. Die Mitteilung im Jahre 1982 betraf 
den Mitgliedstaat Dänemark; der Empfänger war 
die SAS. Einwände wurden erhoben gegen Däne
mark und die SAS (1975), Belgien und die Sabena 
und die Sobelair (1981), Griechenland und die 
Olympic Airways (1982) sowie gegen Italien und die 
Alitalia (1983). 

3. Die Kommission hat in zwei der vier gemelde
ten Fälle keine Einwände erhoben (Niederlande und 
KLM, 1979 und 1982). In einem Fall gab sie keine 
Erklärung ab, bat jedoch um Bekanntgabe der vor
gesehenen Zahlung (Dänemark und SAS, 1983); im 
anderen Fall hat sie noch keine Stellung bezogen 
(Niederlande und KLM). 

SCRHIFTLICHE ANFRAGE 419/83 
von Herrn James Moorhouse (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Postmonopole 

1. Kann die Kommission folgende Angaben über 
die einzelnen Mitgliedstaaten machen: 
a) das Ausmaß der staatlichen Beteiligung am ein

zelstaatlichen Postwesen oder seiner Kontrolle 
durch den Staat und 

b) den Umfang, in dem Konkurrenz zu den einzel
staatlichen Postdiensten zugelassen wird? 

2. Wird die Kommission Maßnahmen zur Prü
fung der Monopolpraktiken der Postbehörden er
greifen? In einigen Mitgliedstaaten haben diese 
Praktiken zur Einschränkung der Niederlassungs
freiheit für wichtige Dienstleistungsbetriebe wie in-
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teraationale Kurierdienste geführt, obwohl deren 
Tätigkeit sich auf einen anderen Marktbereich er
streckte als den des einzelstaatlichen Postwesens. 

Antwort von Herrn Andriessen 
im Namen der Kommission 

(11. August 1983) 

1. a) In allen Mitgliedstaaten besteht für den Post
dienst im eigentlichen Sinn ein vom Staat kon
trolliertes Dienstleistungsmonopol. 

b) Bei der Briefzustellung schließt das Bestehen 
dieses Monopols den Wettbewerb aus. Hinge
gen besteht in den Mitgliedstaaten ein gewisser 
Wettbewerb bei der Zustellung von Paketen 
und Zeitungen, einer Dienstleistung, die im 
allgemeinen nicht vom Postmonopol erfaßt 
wird. 

Die Kommission ist nicht in der Lage, dem 
Herrn Abgeordneten über die genaue Lage auf 
diesem Gebiet in jedem Mitgliedstaat weitere 
Angaben zu machen als die in der Antwort auf 
die schriftliche Anfrage Nr. 2000/82(0 enthal
tenen. 

2. Bisher hatte die Kommission einige monopoli
tische Verhaltensweisen im Fernmeldewesen zu un
tersuchen^). Sie sah bisher nicht die Notwendigkeit, 
das Verhalten der Postdienste der verschiedenen 
Mitgliedstaaten einer Überprüfung zu unterziehen. 

Die Kommission ist der Auffassung, daß das 
Dienstleistungsmonopol bei der Briefzustellung 
nicht als solches mit dem EWG-Vertrag unvereinbar 
ist. Ob es möglich ist — wie der Herr Abgeordnete 
erwähnte — sich in einem Mitgliedstaat niederzulas
sen und als internationaler Kurierdienst tätig zu 
werden, hängt daher insbesondere mangels einer ge
meinsamen Regelung auf diesem Gebiet davon ab, 
wie groß das Alleinrecht ist, das ein Mitgliedstaat 
dem Postdienst zuerkennt. 

Das Post- und Fernmeldewesen gehört im übrigen 
auch zu den Sektoren, die von der Kommission in 
ihrer Richtlinie vom 25. Juni 1980 (80/723/EWG) 
über die Transparenz der finanziellen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen 
Unternehmen^), in der es eher um gewisse Beihilfe
aspekte geht, vorläufig ausgenommen worden sind. 

Falls nötig erwägt die Kommission jedoch für diese 
Sektoren in naher Zukunft die gleichen Transpa
renzerfordernisse festzusetzen. 

(i) ABl. Nr. C 167 vom 27. 6. 1983. 
(2) Entscheidung der Kommission vom 10. 12. 1982, „Bri

tish Telecommunications" — ABl. Nr. L 360 vom 
21. 12. 1982. 

(3) ABl. Nr. L 195 vom 29. 7. 1980. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 422/83 
von Herrn Pietro Adonnino (PPE — I) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Versand von Postpaketen nach Polen 

Ende 1982 ist die Regelung abgelaufen, die es Ge
meinschaftsbürgern gestattete, Postpakete bis zu 
20 kg auf dem normalen Postwege nach Polen zu 
schicken, wobei die Versandkosten von den Postver
waltungen der einzelnen Länder übernommen wur
den. 

Diese Initiative war sehr wirkungsvoll, da die euro
päischen Bürger sich gegenseitig in der Großzügig
keit gegenüber den Einwohnern Polens zu übertref
fen suchten. 

Ist die Kommission bereit — selbstverständlich nach 
Konsultierung des Europäischen Parlaments — ei
nen Vorschlag vorzulegen, und ist der Rat bereit, 
einen solchen Vorschlag anzunehmen, der auf die 
Einführung einer Regelung abzielt, die es den euro
päischen Bürgern gestattet, Pakete nach Polen zu 
schicken, wobei die Versandkosten zu Lasten des 
Haushalts der Europäischen Gemeinschaften ge
hen? 

Antwort von Herrn Haferkamp 
im Namen der Kommission 

(20. Juli 1983) 

Seit Dezember 1981 hat die Kommission der polni
schen Bevölkerung eine direkte Hilfe im Werte von 
27 Mill. ECU geleistet. 

Die Kommission hat beschlossen, diese Hilfe über 
eine begrenzte Anzahl von NROs zu leiten, damit 
ein maximaler Nutzeffekt und eine optimale Ver
wendung der Mittel erreicht werden. Der Umfang 
dieser außerordentlichen Hilfe ist nämlich durch 
Haushaltszwänge begrenzt, zumal die Kommission 
nicht nur der polnischen Bevölkerung Hilfe leistet. 

Die Finanzierung der Postgebühren für Privatsen
dungen würden angesichts der mit diesen Kosten 
verbundenen Belastung eindeutig höhere Haushalts
mittel erfordern. 

Da bereits sehr hohe Beträge für die laufende Ak
tion gebunden worden sind und die Kommission 
außerdem beabsichtigt, in Kürze bei den Haushalts
behörden die Freigabe der erforderlichen Mittel für 
die Fortsetzung der Aktion bis Ende 1983 zu bean
tragen, ist es nach Ansicht der Kommission gegen
wärtig nicht angezeigt, zusätzliche Mittel zu beantra
gen, um außerdem die Kosten für Privatsendungen 
zu übernehmen. 

Die Kommission begrüßt jedoch die von den Behör
den einiger Mitgliedstaaten, insbesondere der Bun
desrepublik Deutschland und Italien, die diesbezüg-
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lieh ergriffenen Initiativen und spricht den Wunsch 
aus, daß auch andere einzelstaatliche Behörden die
sem Beispiel folgen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 426/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Hormone in Fleischwaren 

1980 verpflichtete sich der Rat feierlich, den Ge
brauch von Hormonen in der Fleischproduktion zu 
verbieten. Dies geschah in erster Linie unter dem 
Druck der Verbraucherorganisationen. 

1983 gibt es in Europa immer noch kein Verbot für 
die Verwendung von Hormonen. 

Welche Gefahren bringt dies für den Verbraucher 
mit sich? 

Welche Probleme haben den wissenschaftlichen Ve
terinärausschuß bisher daran gehindert, einen Be
richt vorzulegen? 

Kann die Kommission mitteilen, wieviele Verstöße 
gegen nationale Bestimmungen über die Verwen
dung von Hormonen während des Zeitraums 1980/ 
81 in den Mitgliedstaaten festgestellt wurden? 

Welche Organisationen haben sich in Kontakten mit 
der Kommission gegen eine europäische Regelung 
ausgesprochen? 

Wann gedenkt die Kommission, einen Beschluß in 
der Frage der Verwendung von Homonen in der 
Fleichproduktion zu fassen? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(17. Augusf 1983) 

Im Oktober 1980 hat die Kommission angesichts der 
Besorgnis weiter Teile der Öffentlichkeit, einer ver
wirrenden Uneinheitlichkeit der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten und der 
Unsicherheit hinsichtlich der vorherrschenden wis
senschaftlichen Meinung das völlige Verbot der Ver
wendung bestimmter hormonaler Stoffe für Mast
zwecke in Tierzuchtbetrieben vorgeschlagen. 

In der Folge hat der Rat durch die Richtlinie 81/ 
602/EWG O über ein Verbot von bestimmten Stof
fen mit hormonaler Wirkung und von Stoffen mit 
thyreostatischer Wirkung dem Vorschlag der Kom
mission zugestimmt und die Verabreichung von 
Stoffen mit östrogener, androgener und gestagener 
Wirkung an Nutztiere untersagt. Insbesondere hat er 
gefordert, daß die Mitgliedstaaten innerhalb von 
zwei Monaten nach der Mitteilung der Richtlinie 
das Inverkehrbringen von Stilbenen, Stilbenderiva

ten, -salzen und -estern sowie von Thyreostatika im 
Hinblick auf ihre Verabreichung an Tiere jeder Art 
vollständig verbieten. Die Kommission ist über
zeugt, daß diese Maßnahme bereits eine solide 
Grundlage zum Schutz der Verbraucher vor diesen 
Stoffen darstellt. 

Gleichzeitig wurde hinsichtlich der Verwendung der 
natürlichen Stoffe Östradiol 17B, Progesteron und 
Testosteron und für Stoffe mit ähnlicher Wirkung 
wie Trenbolon und Zeranol der Status quo der na
tionalen Rechtsvorschriften aufrechterhalten. Die 
Kommission verpflichtet sich, eine besondere wis
senschaftliche Untersuchung über die Unbedenk
lichkeit dieser Stoffe anzufertigen. 

Die Kommission wünschte eine bereite wissen
schaftliche Unterrichtung in dieser Frage und holte 
die Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Futter
mittelausschusses und des Wissenschaftlichen Le
bensmittelausschusses ein. Eine wissenschaftliche 
Gruppe untersuchte als erste die anabolischen Stoffe 
in der Tierhaltung; ihr Bericht war die Grundlage 
für die Arbeit der Kommission. All diese Beratun
gen, an denen insgesamt mehr als 60 führende Wis
senschaftler in Europa beteiligt waren, nahm län
gere Zeit in Anspruch als von der Kommission er
wartet. Ein ausführlicher Bericht wird aber jetzt in 
Kürze vorliegen. 

Die Kommission ist über Verstöße gegen die natio
nalen Rechtsvorschriften über die Verwendung von 
Hormonen in den Mitgliedstaaten in der Zeit von 
1980 bis 1981 nicht unterrichtet. 

Wie bei der Ausarbeitung neue Rechtsvorschriften 
üblich, läßt die Kommission im Rahmen ihrer bera
tenden Ausschüsse die interessierten Parteien zu 
Wort kommen. Die Kommission wird diese Gre
mien, im vorliegenden Fall den Beratenden Veteri
närausschuß (2) und den Beratenden Verbraucher
ausschuß (3), auch künftig anhören. 

Die Kommission wird dem Rat weitere Vorschläge 
über diese Stoffe unterbreiten, sobald sie ihre Kon
sultationen und Arbeiten in dieser Frage abgeschlos
sen hat. 

(>) ABl. Nr. L222 vom 7. 8. 1981, S. 32. 
(2) ABl. Nr. L 171 vom 30. 6. 1976, S. 37. 
(3) ABl. Nr. L283 vom 10. 10. 1973, S. 18. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 427/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Betrugsfälle auf dem Fleischsektor 

1. Hat die Kommission den Artikel „De vleespot-
ten van Biesheuvel, Dreesman en de geldwelp" in 
der Wochenzeitung „Vrij Nederland" vom 16. April 
1982 zur Kenntnis genommen? 
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2. Wurde die Kommission gemäß den Bestim
mungen der Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung Nr. 
283/72 (!) von den niederländischen Behörden über 
den in diesem Zeitungsbericht genannten Betrug un
terrichtet? 

3. Wenn ja, welche Schritte beabsichtigt die 
Kommission gegen die niederländische Regierung 
zu unternehmen? 

(') ABl. Nr. L 36 vom 10. 2. 1972, S. 1. 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

1. Ja. 

2. und 3. Nein. Die niederländischen Behörden 
waren nach den Gemeinschaftsbestimmungen über 
die Eigenmittel nicht verpflichtet, die Kommission 
über diesen Betrugsfall von Amts wegen zu unter
richten. 

Die Verordnung (EWG) Nr. 283/72 betrifft die Un
regelmäßigkeiten und die Wiedereinziehung zu Un
recht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzie
rung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Ein
richtung eines einschlägigen Informationssystems, 
während es sich bei der genannten Angelegenheit 
um Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts über die 
Eigenmittel handelt. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 429/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Betrugsfälle auf dem Fleischsektor in den 
Niederlanden durch Unterschlagung von 
Einfuhrabgaben 

Ist die Kommission nicht der Auffassung, daß ein 
unter der Verantwortung der Kommission tätiger 
Europäischer Kontrolldienst für die Anwendung 
und die Kontrolle der EWG-Regelungen auf dem 
Agrarsektor zur Bekämpfung derartiger großange
legter Betrügereien notwendig ist? 

Wenn nein, wie gedenkt die Kommission dann, ihre 
Glaubwürdigkeit als das für die Kontrolle zustän
dige politische Organ aufrechterhalten zu können? 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

Diese Frage ist von der Kommission ausführlich am 
18. Mai 1983 im Rahmen der Debatte über die Ord

nungsmäßigkeit der Ausübung des Haushaltsplans 
1981 beantwortet worden (l). 

(•) Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Nr. 1 — 
298 (Mai 1983). 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 430/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Artikel in „Vrij Nederland" über Betrüge
reien auf dem Fleischsektor 

Welche Schlußfolgerungen zieht die Kommission 
aus den Ermittlungen der Tieler Polizei und des All
gemeinen Inspektionsdienstes, und insbesondere 
welche Konsequenzen zieht die Kommission für 
ihre künftige Politik aus der Erkenntnis, daß solche 
Betrugsfälle keine Einzelerscheinung darstellen, 
sondern, wie aus dem Bericht des Journalisten 
P. Versteegt hervorgeht, in dem gesamten Wirt
schaftszweig verbreitet sind? 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

Angesichts der Tatsache, daß der Betrug, den die 
fragliche Firma des Konzerns „Vleeschmeesters" be
gangen hat, kein Einzelfall in dieser Branche ist, 
mußte die Kommission annehmen, daß die von der 
betreffenden nationalen Dienststelle durchgeführten 
Kontrollmaßnahmen unzureichend sind. 

Die niederländischen Behörden wurden auf diesen 
Umstand aufmerksam gemacht. 

Die Kommission wird sich bei ihren nächsten Kon
trollbesuchen genau über die Wirksamkeit der von 
der nationalen Kontrollstelle durchgeführten Kon
trollen informieren. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 431/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Betrugsfälle in der Fleischbranche in den 
Niederlanden 

1. Kann die Kommission mitteilen, wie hoch der 
Schaden ist, der für den Gemeinschaftshaushalt ent
steht? 

2. Welche Vorteile haben sich für den betreffen
den Betrieb ergeben? 
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3. Welche Folgen hat diese Angelegenheit für die 
Genehmigung der niederländischen Rechnungen im 
Rahmen des Agrarfonds in den betreffenden Jah
ren? 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

1. Die Kommission hat die niederländischen Be
hörden aufgefordert, umgehend festzustellen, in 
welcher Höhe Abschöpfungen im Rahmen dieser 
Angelegenheit unterschlagen wurden, und ihr den 
entsprechenden Betrag zu überweisen. 

Bei erfolgreicher Feststellung wird dem Haushalt 
der Gemeinschaft kein Schaden entstehen. 

2. Der Vorteil, den das Unternehmen aus dem 
Betrag gezogen hat und der sich auf 11 bis 12 Millio
nen HFL belaufen soll, wird durch nachträgliche 
Einziehung der unterschlagenen Abschöpfung auf
gehoben. 

3. Diese Angelegenheit hat keine Auswirkungen 
auf den niederländischen Rechnungsabschluß im 
Rahmen des Agrarfonds für die betreffenden Jahre, 
da es sich um Eigenmittel und nicht um Ausgaben 
des EAGFL handelt. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 432/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Betrügereien in der Fleischbranche in den 
Niederlanden 

Ist die Kommission der Auffassung, daß die nieder
ländische Regierung gemäß den Bestimmungen in 
Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70(0 die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um die 
genannten Unregelmäßigkeiten zu verhindern und 
zu verfolgen und die abgeflossenen Beträge für die 
Gemeinschaft wiedereinzuziehen? 

Wenn nicht, was gedenkt die Kommission zu tun, 
damit den Vorschriften dieses Artikels nachgekom
men wird? 

(!) ABl. Nr. L94 vom 28. 4. 1970, S. 16. 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

Nach Artikel 8 der Verordnung 729/70 sind die Mit
gliedstaaten verpflichtet, alle zweckdienlichen Maß
nahmen zu ergreifen, um Unregelmäßigkeiten bei 

den Ausgaben für die gemeinsame Agrarpolitik zu 
vermeiden und ,zu verfolgen. Da es sich in dem von 
der Frau Abgeordneten angesprochenen Fall um ei
nen Betrug im Bereich der Gemeinschaftseinnah
men (Eigenmittel) handelt, sind die Mitgliedstaaten 
nicht verpflichtet, die fraglichen Betrugsfälle von 
Amts wegen mitzuteilen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 433/83 
von Frau Annie Krouwel-Vlam (S — NL) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Betrügereien bei Fleischeinfuhren aus 
Drittländern 

1. Seit wann sind die Dienststellen der Kommis
sion über die Betrügereien auf dem niederländi
schen Fleischsektor auf dem laufenden? 

2. Kann die Kommission in chronologischer Rei
henfolge mitteilen, was sie unternommen hat? 

3. Wann und mit wem hat die Kommission in 
dieser Angelegenheit Kontakte gehabt? 

Antwort von Herrn Tugendhat 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

1. Wie die Kommission bereits in ihrer Antwort 
auf die schriftliche Anfrage Nr. 32/81 von Herrn 
Notenboom (') wissen ließ, erfuhr sie im Februar 
1981 durch die Presse von diesem Betrug. 

2. und 3. Nachdem die Kommission von diesem 
Betrug erfahren hatte, haben sich ihre Dienststellen 
mehrfach mündlich mit der zuständigen niederlän
dischen Dienststelle in Verbindung gesetzt, um sich 
über den Verlauf der Ermittlungen zu unterrichten. 

Am 18. August 1982 fand ein Gespräch zwischen 
den zuständigen Stellen der Kommission und der 
niederländischen Verwaltung statt, in dem klarge
stellt wurde, daß der Gesamtbetrag der geschuldeten 
Eigenmittel festgelegt und der Gemeinschaft über
wiesen werden muß. 

Am 24. Mai 1983 hat die Kommission die niederlän
dischen Behörden schriftlich aufgefordert, den Be
trag der im Rahmen dieser Angelegenheit unter
schlagenen Einfuhrabgaben umgehend festzustellen 
und zu überweisen. 

(1) ABl. Nr. C 140 vom 10. 6. 1981, S. 24. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 447/83 
von Frau Yvonne Theobald-Paoli (S — F) und 

Herrn Louis Eyraud (S — F) 
an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Maniokeinfuhr in die Gemeinschaft im 
Jahre 1982 

Kann die Kommission im Anschluß an die verschie
denen Abkommen mit den Lieferländern, durch die 
die Maniokeinfuhren in die Gemeinschaft gedrosselt 
werden sollen, angeben, 
a) wie hoch die Gesamtmenge des 1982 in die Ge

meinschaft eingeführten Manioks und die Stei
gerungsrate gegenüber den Einfuhren des Vor
jahres waren; 

b) auf welche Menge die um 6 % verminderte Ab
schöpfung erhoben wurde? 

Kann die Kommission exakte Angaben machen 
a) zur Höchstgrenze, bei deren Überschreitung die 

Einfuhren nicht mehr in den Genuß der um 6% 
verminderten Abschöpfung kommen; 

b) zur Höhe der Abschöpfung, die auf die über der 
Höchstgrenze liegenden Einfuhren erhoben 
wird; 

c) zum Gewinn, den diese zusätzliche Abschöp
fung dem Gemeinschaftshaushalt 1982 ein
brachte? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(2. August 1983) 

I. Die Gemeinschaft hat folgende Mengen Manihot 
eingeführt (l): 

1981 _ 6 677 499 Tonnen, davon 5 609 303 aus 
Thailand 
1982 — 8 101036 Tonnen (+18,60% davon 
7 347 533 aus Thailand (+ 31 %). 
Auf all diese Mengen wurde aus folgenden Gründen 
eine Maximalabschöpfung in Höhe von 6% nach 
dem Wert erhoben. 

Thailand 

Das vom Rat am 19. Juli 1982 genehmigte Abkom
men EWG-Thailand sah für 1982 vor, daß Thailand 
nach der Gemeinschaft 5 500 000 Tonnen Manihot 
mit einer Maximalabschöpfung von 6% nach dem 
Wert ausführen kann, wobei sich Thailand ver
pflichtete, 1982 über diese Höchstmenge hinaus 
keine Ausfuhrgenehmigungen zu erteilen. 

Thailand, das das System der Ausfuhrgenehmigun
gen ab 1. Januar 1982 anwendete, hat für die Zeit 
vom 1. 1. 1982 bis 31. 12. 1982 in Übereinstimmung 
mit der übernommenen Verpflichtung 4 068 Aus
fuhrgenehmigungen, die von der Kommission kon
trolliert wurden, für 5 499 999 Tonnen erteilt. 

Der Unterschied zwischen der vereinbarten Menge 
von 5 500 000 Tonnen und den nach der Eurostat-
Statistik 1982 tatsächlich in die EWG eingeführten 
7 347 533 Tonnen erklärt sich durch Exporte, die 
Thailand in den letzten Monaten 1981, also vor 
Inkrafttreten der thailändischen Verpflichtung, getä
tigt hatte und die 1982 in der Gemeinschaft eintra
fen, sowie durch Mengen, die 1981 in Gemeinschaf
ten unter Zollverschluß lagerten und 1982 auf der 
Grundlage von Einfuhrlizenzen verzollt wurden, die 
von der Gemeinschaft in Übereinstimmung mit den 
vor Beginn der Anwendung des Abkommens EWG-
Thailand geltenden Bestimmungen erteilt worden 
waren. 

Indonesien 

Die eingeführten Mengen lagen unter dem Kontin
gent: Während das Abkommen für 1982 insgesamt 
500 000 Tonnen vorsah, wurden effektiv nur 
286 037 Tonnen eingeführt. 

Andere GATT-Mitgliedsländer 

Gegenüber den im Abkommen vorgesehenen 
90 000 Tonnen würden 3 043 Tonnen eingeführt. 

Nicht-Mitgliedsländer des GATT (China) 

Bei der Verabschiedung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2646/82 des Rates vom 30. September 1982 (2) 
über die für 1982 geltende Einfuhrregelung für Er
zeugnisse der Tarifstelle 07.06 A des GZT beliefen 
sich die aus China eingeführten Mengen bereits auf 
440 181 Tonnen, während die für die Maximalab
schöpfung von 6 % nach dem Wert in Betracht kom
mende Menge auf 370 000 Tonnen begrenzt war. 
Während des restlichen Jahres 1982 wurde keine 
Einfuhrlizenz, die eine solche Maximalabschöpfung 
vorsah, erteilt. Als Folge davon wurde in dieser Zeit 
keine Einfuhr aus diesen Ländern getätigt. 

II. Die Maximalabschöpfung von 6% nach dem 
Wert gilt bis zu folgenden Höchsteinfuhrmen-
gen(3): 

1983 und 1984 

Thailand: 5 Millionen Tonnen jährlich plus 
500 000 Tonnen, die auf die Jahre 1983 
und 1984 aufzuteilen sind. 

Indonesien: 750 000 Tonnen jährlich. 

Andere GATT-Mitgliedsländer als Thailand und In
donesien: 132 355 Tonnen jährlich. 

Andere Lieferanten, die dem GATT nicht angehö
ren: 370 000 Tonnen 1983; das Kontingent für 1984 
muß noch vom Rat festgesetzt werden. 

1985 und 1986 

Thailand: 4 500 000 Tonnen jährlich plus 
450 000 Tonnen, die auf die Jahre 1985 
und 1986 aufzuteilen sind. 

Indonesien: 825 000 Tonnen jährlich. 
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Andere GATT-Mitgliedsländer als Thailand und In
donesien: 145 590 Tonnen jährlich. 

Andere Lieferanten, die dem GATT nicht angehö
ren: das Kontingent ist vom Rat noch festzusetzen. 

Die seit 1982 anwendbare Abschöpfung für Einfuh
ren über die in Punkt II genannten Höchstmengen 
hinaus entspricht der Abschöpfung für Gerste. 

Bisher hat kein Importeur eine Einfuhrlizenz bean
tragt, die die Anwendung dieser vollen Abschöp
fung (d. h. der Abschöpfung auf Gerste) vorsieht. 

(') Quelle: Eurostat. 
(2) ABl. Nr. L 279 vom 1. 10. 1982. 
(3) Verordnung (EWG) Nr. 604/83 des Rates vom 14. 3. 

1983, ABl. Nr. L72 vom 18. 3. 1983. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 449/83 
von Herrn Robert Moreland (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Industrie für Sanitärkeramik in Belgien 

Laut Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L91 vom 9.4. 1983, S. 32, hat die Kommission 
entschieden daß die der Firma Boch S. A. von der 
belgischen Regierung gewährte Beihilfe ab 16. Mai 
1983 eingestellt werden muß. 
1. Ist die Kommission mit den Maßnahmen zufrie

den, die die belgische Regierung bis heute ge
troffen hat? Wenn nicht, welche Schritte wird 
sie einleiten? 

2. Ist die Kommission sicher, daß die in ihrer Ent
scheidung genannte Beihilfesumme (475 Mio. 
bfrs) korrekt ist, da für die Firma Boch S. A. seit 
1979 von Regierungsstellen 615 Mio. bfrs bereit
gestellt wurden? 

3. Hat die Kommission auch die Situation des Un
ternehmens Warneton Industrie S. A. geprüft, 
das anscheinend beim belgischen Staat ebenfalls 
eine Beihilfe beantragt hat? Wird die Kommis
sion klarstellen, daß jegliche jetzt oder in der 
Zukunft gewährte Beihilfe unzulässig wäre? 

Antwort von Herrn Andriessen 
im Namen der Kommission 

(19. August 1983) 

1. Die Kommission prüft zur Zeit die Antwort der 
belgischen Behörden hinsichtlich der Einhaltung 
von Artikel 2 der endgültigen abschlägigen Ent
scheidung vom 16. Februar 1983. 
2. Die endgültige Entscheidung der Kommission 
betraf den Umfang der in diesem Fall vom Staat 
übernommenen Unternehmensanteile, deren Wert 
auf 475 Millionen bfrs beziffert wurde. Die Kom
mission erhielt nun Kenntnis von einer zusätzlichen 
Beihilfe, die nach der genannten Kapitalbeteiligung 
in Höhe von 475 Millionen bfrs gewährt worden 
sein soll. 

3. Die Kommission hat auch Kenntnis von einer 
Beihilfemaßnahme, die dem anderen vom Herrn 
Abgeordneten genannten Unternehmen der Kera
mikbranche zugute gekommen sein soll. Die Kom
mission hat die zuständigen belgischen Behörden 
aufgefordert, ihr über etwaige Maßnahmen der ge
nannten Art Aufschluß zu geben. 

Sobald der Kommission hierzu weitere Informatio
nen vorliegen, wird sie den Herrn Abgeordneten 
entsprechend unterrichten. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 457/83 
von Herrn Michael Welsh (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Produktionsmittelkosten von Schweine
züchtern 

1. Hat die Kommission Möglichkeiten zur Sen
kung der Kosten geprüft, die Schweinezüchtern 
durch den Ankauf von aus Getreide hergestellten 
Futtermitteln entstehen? Wie steht sie zu dem Vor
schlag, daß Mischfutterherstellern gestattet werden 
sollte, bei der Ausschreibung von Interventionsbe
ständen an Getreide, das dann für die inländische 
Erzeugung verwendet würde, Angebote abzugeben? 

2. Könnte den Schweine- und Geflügelzüchtern 
eine Rückvergütung auf die Kosten des im Lande 
erzeugten Getreidegehalts ihrer Futtermittel gewährt 
werden, und wäre dies ein spürbarer Beitrag zur 
Verminderung der Lagerbestände? 

3. Trifft es zu, daß die Interventionspreise so vor
teilhaft sind, daß den inländischen Mischfutterher
stellern zu bestimmten Zeiten im Jahr nicht genü
gend Qualitätsgetreide angeboten wird, weil es für 
die Getreideerzeuger lohnender ist, direkt an die In
terventionsstelle zu verkaufen? 

4. Plant die Kommission angesichts der Tatsache, 
daß Futtermittel der kostspieligste Faktor bei der 
Schweinezucht sind, irgendwelche Maßnahmen zur 
Senkung der Futtermittelpreise, um damit einen 
Sektor zu unterstützen, für den es immer schwieriger 
wird, wirtschaftlich zu arbeiten? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

1. und 2. Die Kommission achtet in ihren jährli
chen Preisvorschlägen an den Rat darauf, das best
mögliche Gleichgewicht zwischen den Getreideprei
sen und den Preisen der tierischen Erzeugungen, 
insbesondere der Schweineproduktion, zu gewähr
leisten. Sie hat daher für das Wirtschaftsjahr 
1983/84 eine effektive Preisanhebung vorgeschla
gen, die für Getreide 3% der Garantiepreise, für 
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Schweinefleisch hingegen 5,5% des Grundpreises 
betragen soll. 

Andererseits muß die von der Kommission in den 
früheren Wirtschaftsjahren verfolgte Qualitätspolitik 
fortgesetzt werden; sie umfaßt insbesondere eine 
Annäherung zwischen dem Stützpreis für die Min
destqualität von Weichweizen und dem gemeinsa
men einzigen Interventionspreis sowie die Einfüh
rung einer Staffelung der Abschläge für Gerste. 

Der Vorschlag des Herrn Abgeordneten, die Misch
futtermittelerzeuger zum Ankauf von Getreide aus 
Beständen der Interventionsstellen durch Ausschrei
bung zu ermächtigen, bringt die Gefahr mit sich, in 
der Anwendung zu einer ernsthaften Störung des 
Gleichgewichts auf dem Getreidemarkt in der Ge
meinschaft zu führen. 

Im Rahmen der jüngsten Preisverhandlungen hat 
die Kommission dem Rat für den Beginn des näch
sten Wirtschaftsjahres ausnahmsweise eine Erklä
rung vorgelegt, derzufolge sie beabsichtigt, nach An
hörung des Verwaltungsausschusses zwei bis drei 
Millionen Tonnen Getreide aus Interventionsbe
ständen zur Verwendung in der Tierfütterung, insbe
sondere für Schweine und Geflügel, zur Verfügung 
zu stellen. Im Interesse einer gleichmäßigen Vertei
lung der Vorteile auf alle Mitgliedstaaten sollen 
450 000 Tonnen Futtergetreide aus Interventionsbe
ständen anderer Mitgliedstaaten nach Italien, 
50 000 Tonnen nach Irland und 50 000 Tonnen nach 
Nordirland transferiert werden. Die Kommission 
hat erklärt, daß sie eine möglichst schnelle Durch
führung dieses Beschlusses beabsichtigt. 

Die Einzelheiten für die Durchführung des Be
schlusses werden derzeit im Verwaltungsausschuß 
für Getreide erörtert. 

3. Der Interventionspreis ist der Mindestpreis für 
Getreide, zu dem die Interventionssfellen das ihnen 
angebotene Getreide ankaufen müssen; Interessen
ten können Getreide aus Interventionsbeständen je
doch zu einem Preis erwerben, der abgesehen von 
besonderen Preisregeln für bestimmte Verwendungs
zwecke dem Marktpreis des Gebiets entspricht und 
mindestens um 1% über dem Interventionspreis 
liegt. 

4. Die in der Antwort zu Punkt 1 und 2 erwähnte 
Maßnahme zur Bereitstellung von 2 bis 3 Millionen 
Tonnen Getreide für Fütterungszwecke zu wettbe
werbsfähigen Preisen dürfte sich kurzfristig als eine 
Unterstützung des Schweinesektors auswirken. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 461/83 
von Herrn Jochen van Aerssen (PPE — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Veterinärmedizinische Bestimmungen bei 
grenzüberschreitenden Sport- und Hobby
veranstaltungen 

Grenzbewohner, die im Rahmen ihres Hobbys mit 
Pferden, Hunden, Tauben usw. an Veranstaltungen 
in einem anderen Land teilnehmen wollen, leiden in 
wachsendem Maße unter veterinär-medizinischen 
Bestimmungen. Für den Grenzübertritt mit Pferden 
ist z. B. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis für 
das Pferd notwendig; darüber hinaus muß im Be
suchsland noch eine weitere amtsärztliche Untersu
chung durchgeführt werden, und dies alles bei Tie
ren, die sich ohnehin in der Regel unter tierärztli
cher Kontrolle befinden. 

Welche Maßnahmen will die Kommission treffen, 
um das jeweils notwendige Zeugnis allgemein anzu
erkennen, oder welche Sonderregelungen sieht sie 
für die vielfältigen Kontakte im grenznahen Bereich 
zur Erleichterung der Bevölkerung vor? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(12. August 1983) 

Für die von dem Herrn Abgeordneten erwähnte Be
förderung von Tieren (Pferde, Hunde, Tauben) gibt 
es bisher noch keine auf Gemeinschaftsebene har
monisierten Gesundheitsvorschriften. Allerdings 
müssen die einzelstaatlichen Bestimmungen mit Ar
tikel 30 bis 36 des EWG-Vertrages in Einklang ste
hen. Insbesondere dürfen die von den Behörden der 
Mitgliedstaaten geforderten veterinär-medizinischen 
Anforderungen nicht übertrieben streng sein. Die 
Kommission hat über die Anwendung des Gemein
schaftsrechts (Artikel 155 EWGV) zu wachen und 
prüft hierzu alle bei ihr eingehenden Beschwerden. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 465/83 
von Herrn Willy Vernimmen (S — B) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Neues Gemeinschaftsinstrument (NGI III) 

In der Ratssitzung vom 7. Februar 1983 wurde eine 
neue Höchstgrenze von 3 Mrd. ECU für das Neue 
Gemeinschaftsinstrument (NGI III) gebilligt. 

Das Ergebnis dieser 3 Mrd. ECU an Anleihen soll 
zur gemeinsamen Finanzierung von Investitionsvor
haben verwendet werden, die zu einer stärkeren 
Konvergenz und Integration der Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten beitragen. 

Investitionsvorhaben, die für Darlehen aus dem 
NGI III in Frage kommen, liegen auf den Gebieten 
Energievorhaben, Infrastrukturprojekte und KMB; 
außerdem sollen die regionale Bedeutung und die 
Auswirkungen der Vorhaben auf die Beschäfti
gungslage berücksichtigt werden. 
1. Welche Kategorien von Infrastrukturprojekten 

kommen für eine Förderung aus dem NGI in 
Frage? 
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2. Sind im Bereich der Energieversorgung auch 
Aufforstungsmaßnahmen von örtlichen Behör
den, Regionalverwaltungen oder Privatpersonen 
in Flandern förderungsfähig? 

3. Welchen Anteil kann die Förderung aus dem 
NGI (je Investitionskategorie in v. H. des Ge-
samtinvestitionsbetrags) ausmachen, und an 
welche Vorbedingungen ist die Gewährung der 
Interventionen geknüpft (Zinsbeihilfen usw.)? 

4. Können alle Gebiete in Flandern aus dem NGI 
gefördert werden, und wieviele Millionen ECU 
sind für Flandern verfügbar? 

5. Sind auch Genossenschaften förderungsfähig? 

Antwort von Herrn Ortoli 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

1. Auf seiner Tagung über „Wirtschafts- und Fi
nanzfragen" vom 13. Juni 1983 hat der Rat beschlos
sen, die Kommission solle ermächtigt werden, als 
erste Anwendung des NGI III Anleihen in Höhe 
von bis zu 1,5 Milliarden ECU zur Förderung der 
Investitionstätigkeit in der Gemeinschaft aufzuneh
men. 

Außer Maßnahmen zugunsten der KMB und des 
Energiesektors sind nach Artikel 3 dieses Beschlus
ses vorrangig Infrastrukturen zu finanzieren, die mit 
der Förderung produktiver Tätigkeiten zusammen
hängen, zur Regionalentwicklung beitragen oder 
von gemeinschaftlichem Interesse sind; hierzu gehö
ren das Verkehrs- und Fernmeldewesen, einschließ
lich der Informationstechnologien und des Energie
transports. 

2. Das NGI ist kein Subventions-, sondern ein 
Darlehensinstrument. Die von dem Herrn Abgeord
neten genannten Vorhaben sind zwar nicht von 
vornherein aus dem Anwendungsbereich des NGI 
auszuschließen, können jedoch nur von Fall zu Fall 
auf ihre Übereinstimmung mit den Leitlinien und 
Kriterien der einschlägigen Beschlüsse geprüft wer
den. 

3. Die Förderung aus dem NGI darf in der Regel 
nicht mehr als 50% des gesamten Investitionsbetrags 
ausmachen. Die NGI-Darlehen sind mit keinerlei 
Vorzugsbedingungen ausgestattet, abgesehen von 
den Zinssubventionen, die aus dem Gemeinschafts
haushalt für Darlehen zum Wiederaufbau der erdbe
bengeschädigten Gebiete in Italien und Griechen
land sowie für Infrastrukturen in den weniger wohl
habenden, tatsächlich und uneingeschränkt am 
EWS beteiligten Ländern, d. h. Italien und Irland, 
gewährt werden. 

4. Sämtliche Regionen können Mittel aus dem 
NGI erhalten, doch gelten dafür keine im voraus 
festgesetzten geographischen Quoten. Das NGI wird 
zugunsten derjenigen Vorhaben eingesetzt, die von 
der Kommission für förderungswürdig und von der 
Europäischen Investitionsbank für wirtschaftlich 
und finanziell gesund gehalten werden. 

5. Ja, vorausgesetzt, daß die von ihnen vorgeleg
ten Vorhaben den Leitlinien und Kriterien entspre
chen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 469/83 
von Herrn James Moorhouse (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Öffentliche Beihilfen im Luftverkehr 

Kann die Kommission die besonderen Gesichts
punkte angeben, unter denen öffentliche Beihilfen 
für den Luftverkehrssektor gewährt werden? 

Ist die Kommission nicht der Ansicht, daß zur Rege
lung solcher Beihilfen für Fluggesellschaften und 
andere Luftverkehrsunternehmen Sofortmaßnah
men erforderlich sind, wenn auf diesem Sektor ein 
freier Wettbewerb herbeigeführt werden soll? 

Wann wird die Kommission Leitlinien für derartige 
öffentliche Beihilfen veröffentlichen, und in welcher 
Form werden diese angenommen? 

Antwort von Herrn Contogeorgis 
im Namen der Kommission 

(12. August 1983) 

Die Kommission teilt die Ansicht, daß die Kontrolle 
staatlicher Beihilfen für die Luftverkehrspolitik von 
entscheidender Bedeutung ist, und arbeitet derzeit 
Leitlinien dafür aus, wie die Regeln des EWG-Ver
trags auf sie anzuwenden sind. Die Kommission be
absichtigt derzeit, diese Leitlinien in die in Vorarbei
tung befindliche Denkschrift über die Luftverkehrs
politik einzubeziehen. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 470/83 
von Sir Henry Plumb (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Verbrauchervertretung 

Viele Vertreter von Verbraucherorganisationen des 
Vereinigten Königreichs nehmen ehrenamtlich an 
den Tätigkeiten des Beratenden Verbraucheraus
schusses und anderer Beratender Ausschüsse der EG 
teil und müssen hierfür bei ihren Arbeitsstellen Ur
laub beantragen. 

Ist sich die Kommission der Unannehmlichkeiten 
bewußt, wenn, wie vor kurzem, Sitzungen des Bera
tenden Verbraucherausschusses im letzten Augen
blick abgesagt werden, und kennt sie die Probleme, 
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die sich aus den langen Verzögerungen bei der Er
stattung der Reise- und Aufenthaltskosten dieser 
Vertreter durch die Kommission ergeben? 

Was gedenkt die Kommission zu tun, um hier Ab
hilfe zu schaffen? 

Antwort von Herrn Narjes 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

Infolge der Verpflichtung der Kommission, die Sit
zungen aller bei der Kommission tätigen Ausschüsse 
unter Berücksichtigung der in der entsprechenden 
Haushaltslinie veranschlagten Mittel zu planen, 
mußten sehr viele Ausschußsitzungen verschoben 
werden. Hiervon war auch die in der Anfrage des 
Herrn Abgeordneten erwähnte Sitzung betroffen. 
Die Sperrung der im Kapitel 100 für diese Tätigkeit 
veranschlagten Mittel, von denen die Haushaltsbe
hörde einen Teil erst am 16. Juni freigab, hat das 
Abhalten einer Reihe von Sitzungen unvermeidlich 
verzögert oder verhindert. 

Die Kommission kann im übrigen versichern, daß 
die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten un
ter Berücksichtigung der zwingenden Nachprü-
fungs- und Kontrollpflichten, für die die betreffen
den Dienststellen verantwortlich sind, stets so 
schnell wie möglich erfolgt. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 478/83 
von Herrn Jens-Peter Bonde (CDI — DK) 

an die Außenminister der zehn Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft, die im Rahmen der politi

schen Zusammenarbeit zusammentreten 

(31. Mai 1983) 

Betrifft: Stationierung von Atomraketen 

Sind die Außenminister damit einverstanden, daß 
„Europe", die amerikanischsprachige Zeitschrift der 
EG-Kommission, sich in ihrer Ausgabe vom März/ 
April 1983 mit der Stationierung von Atomraketen 
befaßt? 

Bestätigen die Außenminister, daß die Stationierung 
von Atomraketen eine militärische Frage ist, die 
nicht unter die außenpolitische Zusammenarbeit 
zwischen den EG-Mitgliedstaaten gemäß der Lon
doner Erklärung fällt? 

Antwort 

(9. September 1983) 

Für die Veröffentlichung von „Europe" ist allein die 
Kommission zuständig. Außerdem ist „Europe", wie 
klar aus dem Kopf dieser Zeitschrift hervorgeht, ein 
Diskussionsforum; ihr Inhalt spiegelt nicht unbe

dingt die Ansichten der Organe der Europäischen 
Gemeinschaften oder ihrer Mitgliedstaaten wider, 
daher sehen die Zehn keinen Grund, dort veröffent
lichte Artikel zu billigen oder zu mißbilligen. 

Bekanntlich fallen die militärischen Aspekte der Si
cherheit nicht in die Zuständigkeit der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit. Andererseits gehören 
jedoch die politischen und wirtschaftlichen Aspekte 
der Sicherheit, wie aus der von den Staats- und 
Regierungschefs der zehn Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaften am 19. Juni 1983 verab
schiedeten feierlichen Deklaration zur Europäischen 
Union eindeutig hervorgeht, sehr wohl zum Bereich 
der Europäischen Politischen Zusammenarbeit, und 
es ist eines der Ziele der Zehn, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet zu verstärken. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 483/83 
von Herrn Giosue Ligios (PPE — I) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Wechselkurs, der auf die Überweisung von 
Ruhegehältern von Belgien nach Italien an
gewandt wird 

Bekanntlich gibt es in Belgien zwei verschiedene 
Märkte für den Wechselverkehr: einen freien und 
einen amtlichen. Die Wechselkurse des amtlichen 
Marktes werden auf den gesamten Handelsverkehr 
(Einfuhren und Ausfuhren der Waren) und auf die 
Zahlungen der Vergütungen und der Ruhegehälter 
angewandt. 

Die Ruhegehälter und Hinterbliebenenpensionen zu 
Lasten der belgischen Versicherung werden von der 
„Caisse Nationale des Pensions de Retraite et de 
Survie" ausschließlich mittels Postanweisung (Arti
kel 66 Königliches Dekret vom 21. Dezember 1967) 
gezahlt. 

Weiß die Kommission (siehe das Dokument in der 
Anlage), daß das „Office des Cheques Postaux" die 
Ruhegehälter der in Italien wohnhaften Empfänger 
unter Anwendung des Wechselkurses des freien 
Marktes überweist, der bei weitem schlechter als der 
amtliche ist? 

Ist die Kommission angesichts der Tatsache, daß 
den Betroffenen nicht die Möglichkeit offensteht, 
sich die Ruhegehälter im Bankzahlungsverkehr aus
bezahlen zu lassen, der Meinung, daß die Art, wie 
das „Office des Cheques Postaux" vorgeht, mit den 
Verordnungen der Gemeinschaft über soziale Si
cherheit zu vereinbaren ist, insbesondere mit Artikel 
88 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (»)? 

Was beabsichtigt die Kommission zu unternehmen, 
um zu verhindern, daß die Ruhegehaltsempfänger 
beträchtliche finanzielle Verluste hinnehmen müs
sen? 

(•) ABl. Nr. L 149 vom 5. 7. 1971, S. 2. 
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Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(3. August 1983) 

Die Kommission ist sich bewußt, welche Schwierig
keiten daraus erwachsen, daß Belgien und Luxem
burg auf die Überweisung von Sozialversicherungs
zahlungen aus bzw. nach den anderen Mitgliedstaa
ten entweder den Wechselkurs des freien oder den 
des amtlichen Marktes anwenden. 

Diese Schwierigkeiten sind der Kommission zum er
stenmal am 22. April 1983 anläßlich der Sitzung des 
Beratenden Ausschusses für die soziale Sicherheit 
der Wanderarbeitnehmer zur Kenntnis gebracht 
worden. 

Die Kommission beabsichtigt, mit diesem Ausschuß 
die etwaigen Folgen der in Belgien und Luxemburg 
angewandten Praxis zu prüfen, und wird den Herrn 
Abgeordneten über die Ergebnisse der Arbeiten un
terrichten. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 484/83 
von Herrn Roberto Costanzo (PPE — I) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Familienzulagen für Pensions- oder Ren
tenempfänger 

Wie aus dem Dokument hervorgeht, das als Foto
kopie beigefügt ist, beabsichtigen die belgischen 
Kassen für Familienzulagen nicht, die Urteile des 
Gerichtshofs vom Jahre 1980 in den Rechtssachen 
Nr. 733/79 (Laterza) und 807/79 (Gravina) anzu
wenden, unter dem Vorwand, daß es zwischen den 
Artikeln 77 und 78 der Verordnung EWG Nr. 1408/ 
71 (!), die nach dem Willen des Rates angewendet 
werden sollten, und der Auslegung des Gerichtshofs 
Widersprüche gebe. 

Ist sich die Kommission im klaren darüber, daß 
ähnliche Stellungnahmen der nationalen Institutio
nen die Autorität des Gerichtshofs untergraben und 
die Entwicklung des gemeinschaftlichen Sozial
rechts behindern? 

Wie ist es überhaupt möglich, daß die Anwendung 
der obengenannten Urteile des Gerichtshofs von 
den Schlußfolgerungen einer nicht sehr klar defi
nierten Arbeitsgruppe der Verwaltungskommission 
abhängig sein soll und daß nach drei Jahren noch 
immer kein Ergebnis erreicht wurde, das die betrof
fenen Ruhegehaltsempfänger zufriedenstellt? 

Was beabsichtigt die Kommission zu tun, um die 
Lösung dieses Problems voranzutreiben? 

(1) ABl. Nr. L 149 vom 5. 7. 1971, S. 2. 

Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(18. August 1983) 

Die Verwaltungskommission für die soziale Sicher
heit der Wanderarbeitnehmer, bei der es sich keines
wegs um eine nicht sehr klar definierte Arbeitsgrup
pe, sondern um ein Gremium handelt, das eigens 
zur Unterstützung der Kommission bei der Durch
führung des Gemeinschaftsrechts in diesem viel
schichtigen Bereich eingesetzt wurde, faßte am 20./ 
21. April 1983 einen Beschluß, der die Verfahren zur 
Durchführung der Urteile des Gerichtshofes festlegt, 
auf die sich der Herr Abgeordnete bezieht. 

Die Verzögerung erklärt sich aus der Tatsache, daß 
zunächst einmal der Geltungsbereich dieser Urteile 
und deren Auswirkungen für alle und nicht nur die 
unmittelbar betroffenen Mitgliedstaaten geklärt wer
den mußte, wobei der großen Verschiedenartigkeit 
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in diesem 
Bereich Rechnung getragen werden mußte. Der Be
schluß hat in jedem Fall rückwirkende Geltung, vor
behaltlich einiger geringfügiger Einschränkungen, 
die aufgrund der unterschiedlichen verwaltungs-
und versicherungsrechtlichen Gegebenheiten in den 
Mitgliedstaaten votwendig sind. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 494/83 
von Herrn Yves Galland (L — F) 

an die Außenminister der zehn Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft, die im Rahmen der politi

schen Zusammenarbeit zusammentreten 

(7. Juli 1983) 

Betrifft: Iranische Soldaten im Kindesalter 

Können die Außenminister bestätigen, daß in die
sem Jahr im Iran Tausende armer Kinder aus ihren 
Familien herausgerissen, einer „Pro-Khomeiny"-
Ausbildung unterzogen und praktisch ohne Waffen 
an die iranisch-irakische Front geschickt werden? 

Die wenigen Überlebenden werden gefangengenom
men, und in einem Alter, in dem man die Gebrechen 
des Krieges eigentlich noch gar nicht kennen sollte, 
werden sie in irakischen Lagern interniert. 

Sind die Außenminister — wenn diese Informatio
nen zutreffen — nicht auch der Ansicht, daß die 
internationale Gemeinschaft, und insbesondere die 
europäische, dem Unglück dieser Halbwüchsigen 
nicht tatenlos zusehen darf und daß es ihre Pflicht 
ist, ihr Schweigen zu brechen? 

Antwort 

(9. September 1983) 

Soweit den Zehn bekannt ist, sind die Berichte über 
den Einsatz von Kindern an der iranisch-irakischen 
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Kriegsfront bisher noch nicht von zuverlässigen und 
nachprüfbaren Quellen offiziell bestätigt worden. 

Das Memorandum des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz über die Situation der Kriegsge
fangenen in Irak und Iran enthält keinen Hinweis 
auf Tatsachen, die bestätigen, daß Kinder gefangen 
und in irakischen Lagern interniert worden seien. 
Die Zehn haben wiederholt an Irak und Iran appel
liert, den Konflikt, der auch der Zivilbevölkerung 
schwere Verluste zugefügt hat, rasch zu beenden. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 500/83 
von Frau Renate-Charlotte Rabbethge (PPE — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Forschungs- und Entwicklungsprogramm 
unter dem Leitgedanken „Wissenschaft und 
Technik im Dienste der Entwicklung" 
1982—1985 (Dok. l-271/81-KOM(81) 212 
endg.) 

1. Wie ist der Stand des gesamten Arbeitspro
gramms gegenwärtig? 

2. Welche Vorbereitungen trifft die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, um die aus dem 
0. g. Forschungsprogramm zu erwartenden Ergeb
nisse sach- und interessengerecht an die Entwick
lungsländer weiterzugeben? 

Antwort von Herrn Davignon 
im Namen der Kommission 

(24. August 1983) 

1. Der Rat hat am 3. Dezember 1982 für die Jahre 
1983—1986 ein Forschungs- und Entwicklungspro
gramm der Gemeinschaften auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwick
lung gebilligt C1)-

Die in Artikel 3 des Programmbeschlusses vorgese
henen beiden Beratenden Programmausschüsse für 
die Teilprogramme „Tropische Landwirtschaft" und 
„Ärztliche Versorgung, Gesundheitswesen und Er
nährung in tropischen Gebieten" sind inzwischen 
eingesetzt worden und haben am 23. und 30. März 
1983 ihre ersten Sitzungen abgehalten. Am 17. Mai 
1983 hat die Kommission eine Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht (2). Für 
die Einreichung von Vorschlägen wurde eine Frist 
bis zum 15. Juli 1983 gesetzt. Vorschläge können von 
Einrichtungen sowohl der Mitgliedstaaten der EG 
wie auch der Entwicklungsländer vorgelegt werden. 

2. Die Weitergabe von im Rahmen des For
schungsprogramms gewonnenen Kenntnissen und 
Ergebnissen an Entwicklungsländer ist in Artikel 5 
der Ratsentscheidung geregelt; er ermöglicht die 
Weitergabe der Kenntnisse ohne Einschränkungen. 

Gemäß Artikel 5 Ziffer 2 werden die Eigentumsrege
lung und die Verpflichtungen der Gemeinschaft und 
gegebenenfalls des Vertragspartners bezüglich der 
patentfähigen oder nichtpatentfähigen Erfindungen, 
die im Rahmen von unter Vertrag durchgeführten 
Forschungen oder Arbeiten gemacht werden, jeweils 
in den Verträgen festgelegt. 

Die Kommission hat weiterhin die Absicht, in Zu
sammenhang mit den jeweiligen Vertragsnehmern 
der Kommission für Fortbildungsmöglichkeiten von 
Angehörigen aus Entwicklungsländern zu sorgen 
und damit ebenfalls die Weitergabe der Kenntnisse 
an die Entwicklungsländer zu erleichtern. 

.(!) ABl. Nr. L 352 vom 14. 12. 1982. 
(2) ABl. Nr. C 130 vom 17. 5. 1983. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 501/83 
von Herrn Gordon Adam (S — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Verwendung psychotroper Drogen 

Wird die Kommission eine Untersuchung über die 
Zweckmäßigkeit des Einsatzes dieser Drogen in 
Krankenhäusern durchführen? 

Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(24. August 1983) 

Psychopharmaka werden unter verschiedenen Vor
aussetzungen in großem Umfang eingesetzt, und die 
klinischen Indikationen für ihre Verwendung wei
chen erheblich voneinander ab. 

Die Entscheidung, ob solche Arzneimittel verschrie
ben werden sollen, liegt ausschließlich bei dem be
handelnden Arzt. 

Über die Verwendung psychotroper Substanzen sind 
mehrere Studien durchgeführt worden. Die Kom
mission beabsichtigt zur Zeit nicht, weitere Untersu
chungen einzuleiten. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 506/83 
von Herrn Rudolf Wedekind (PPE — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Datenschutz in der EG 

Kann die Kommission Auskunft darüber erteilen, 
wie der Datenschutz in den Mitgliedstaaten der Ge-
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meinschaft geregelt ist? Kann die Kommission wei
terhin mitteilen, ob eine Verordnung vorgesehen ist, 
die eine Vereinheitlichung dieses Komplexes zur 
Folge haben könnte? 

Antwort von Herrn Narjes 
im Namen der Kommission 

(9. August 1983) 

Der Schutz vor möglichem Mißbrauch personenbe
zogener Daten bei der Datenverarbeitung ist in eini
gen Mitgliedstaaten bereits gesetzlich geregelt, wäh
rend sich andere noch in der Vorbereitungsphase 
befinden. So verfügen bereits vier Mitgliedstaaten 
über geltende spezielle Rechtsvorschriften: 
— In der Bundesrepublik Deutschland wurde am 

27. Januar 1977, nachdem mehrere Bundeslän
der schon Landesgesetze verkündet hatten, auf 
Bundesebene das „Gesetz zum Schutz vor Miß
brauch personenbezogener Daten bei der Da
tenverarbeitung" (!) verabschiedet, das 1978 in 
Kraft trat. 

— In Frankreich ist der Schutz personenbezogener 
Daten durch das Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 
1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Frei
heitsrechte (2) sowie durch die Verordnung Nr. 
78-774 vom 17. Juli 1978(3) geregelt. Im No
vember 1979 hat die Commission Nationale de 
rinformatique et des Libertes einen Bericht über 
die Einführung der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Informationen veröffent
licht. 

— In Dänemark sind die personenbezogenen Da
ten natürlicher und juristischer Personen bei der 
automatischen Verarbeitung im öffentlichen 
und privaten Sektor durch das „Lov om private 
registre" Nr. 293 vom 8. Juni 1978 (4) und das 
„Lov om offentlige myndigheder" Nr. 294 vom 
8. Juni 1978 (5), die beide im Januar 1979 in 
Kraft getreten sind, geschützt. 

— Im Großherzogtum Luxemburg ist die Benut
zung personenbezogener Daten bei der Daten
verarbeitung durch das Gesetz vom 31. März 
1979 (6) geregelt. Andere Staaten haben Vorar
beiten für eine nationale Gesetzgebung eingelei
tet. 
So wurden in den Niederlanden am 30. Novem
ber 1981 ein Gesetzentwurf über den Schutz per
sonenbezogener Daten bei der Datenverarbei
tung ausgearbeitet und in Italien im Dezember 
1982 die Grundlinien für einen Gesetzentwurf 
über die Verwaltung personenbezogener Daten
banken eingereicht. 

— Im Vereinigten Königreich wurde im April 1982 
ein Gesetzentwurf ausgearbeitet und dem Parla
ment zur Prüfung unterbreitet. In Belgien wurde 
im Staatsrat ein Gesetzvorentwurf eingebracht. 

Nachdem der Europarat am 28. Januar 1981 das 
Übereinkommen zum „Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Da

ten" zur Unterzeichnung aufgelegt hatte, hat die 
Kommission am 29. Juli 1981 die Empfehlung Nr. 
81/679/EWG (7) verabschiedet, in der alle Mitglied
staaten aufgefordert werden, dieses Übereinkom
men spätestens bis Ende 1982 zu unterzeichnen und 
zu ratifizieren. 

Bis heute hat nur ein einziger Mitgliedstaat das 
Übereinkommen ratifiziert, nämlich Frankreich, 
während es von acht Staaten unterzeichnet wurde, 
der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, 
Frankreich, Luxemburg, dem Vereinigten König
reich, Belgien, Italien und Griechenland. 

Was darüber hinaus die Möglichkeit der Kommis
sion betrifft, dem Rat auf der Grundlage des EWG-
Vertrages ein Dokument zu unterbreiten, so wird der 
Herr Abgeordnete auf die Aussprache verwiesen, 
die vor kurzem anläßlich der Erörterung der münd
lichen Anfrage mit Aussprache Nr. 0-173/82 von 
Herrn Sieglerschmidt und von Herrn Glinne über 
das Datenverarbeitungsprogramm und den Schutz 
der Rechte des Menschen angesichts der Entwick
lung des technischen Fortschritts im Bereich der Da
tenverarbeitung stattfand (8) und in der die Kom
mission Gelegenheit hatte, ihren Standpunkt in die
ser Frage darzulegen. 

(i) BGBl I, 201. 
(2) JORF vom 7. Januar 1978. 
(3) JORF vom 23. Juli 1978, S. 2906. 
(4) Lovtidende A Nr. 293 vom 8. Juni, S. 833 bis 838. 
(5) Lovtidende A Nr. 294 vom 8. Juni, S. 839 bis 844. 
(6) Memorial: Recueil de Legislation A. Nr. 29, 11, April 

1979, S. 582 bis 588. 
(I) ABl. Nr. L 246 vom 29. 8. 1981, S. 31. 
(8) Verhandlungen des Europäischen Parlaments, 

Nr. 1—297 (April 1983). 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 509/83 
von Herrn Rudolf Wedekind (PPE — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(7. Juni 1983) 

Betrifft: Wechselnde Arbeitszeit und Schichtarbeit 

Sind der Kommission die Auswirkungen auf den 
Menschen bei wechselnder Arbeitszeit bekannt, und 
kann sie ferner Angaben über die Häufigkeit der 
Schichtarbeit in der Gemeinschaft machen sowie 
Maßnahmen vorschlagen, die eine Verringerung der 
potentiellen Gefährdung zur Folge haben? 

Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(24. August 1983) 

Schichtarbeit und wechselnde Arbeitszeit sind für 
das Funktionieren zahlreicher Industriezweige von 
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großer Bedeutung. Angaben über Art und Umfang 
der Schichtarbeit und ihre Auswirkungen auf die 
einzelnen Arbeitnehmer wurden von der Europäi
schen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Dublin erfaßt und eingehend 
analysiert. 

Die in der Zusammenfassung der Untersuchungen 
der Stiftung zur Schichtarbeit in den Jahren 1977/ 
1980 (0 enthaltenen Tabellen, denen Angaben zum 
Umfang der Schichtarbeit in den Mitgliedstaaten zu 
entnehmen sind, werden dem Herrn Abgeordneten 
und dem Generalsekretariat des Europäischen Par
laments unmittelbar zugesandt. Aus diesen Tabellen 
geht hervor, daß etwa 20% der Beschäftigten im 
Industrie- und Dienstleistungssektor im Schichtbe
trieb und in entsprechenden Arbeitsformen tätig 
waren. 

Die Kommission hat gegenwärtig nicht die Absicht, 
gezielte Vorschläge in diesem Bereich zu unterbrei
ten. Da die Probleme sehr vielschichtig sind und für 
die jeweiligen Gegebenheiten unterschiedliche Lö
sungen gesucht werden müssen, liegt es ihrer An
sicht nach in erster Linie bei den Regierungen und 
Sozialpartnern, einschlägige Maßnahmen einzulei
ten. 

Die Kommission ist jedoch der Auffassung, daß ein 
Großteil der Probleme, die sich aus der Schichtar
beit ergeben, durch bestimmte Formen der Neuge
staltung der Arbeitszeit (2) entschärft werden kön
nen, z. B. durch die Einführung einer fünften 
Schicht und möglicherweise durch eine Umgestal
tung der Tagesarbeitszeitraster. Die Vorschläge, die 
die Kommission zur Aufstellung eines Gemein
schaftsrahmens für allgemeine Maßnahmen zur Ver
kürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit ausar
beitet, könnten sich daher positiv auf die Regelung 
der Probleme im Zusammenhang mit der Schichtar
beit auswirken. 

Die Kommission untersucht gegenwärtig die Ar
beitsschutzvorschriften in den Mitgliedstaaten dar
auf hin, ob sie eine unterschiedliche Behandlung 
von Männern und Frauen im Arbeitsleben vorsehen, 
um zu ermitteln, welche Schutzbestimmungen nun 
aufgehoben werden könnten, weil das Schutzanlie
gen, aus dem sie ursprünglich entstanden sind, nach 
den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 76/ 
207 (Artikel 3 (2) (C) und 5 (2) (C) (3) nicht mehr be
gründet ist. 

(!) Zusammenfassung der Untersuchungen der Europäi
schen Stiftung über die Schichtarbeit in den Jahren 
1977—1980; Die Auswirkungen auf die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und Empfehlungen für Verbesse
rungen, April 1982. 

(2) Memorandum über die Verkürzung und Neugestaltung 
der Arbeitszeit — KOM(82) 809. 

(3) ABl. Nr. L 39 vom 14. 2. 1976. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 523/83 
von Herrn George Patterson (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(9. Juni 1983) 

Betrifft: Einführung einer variablen Abschöpfung 
auf die Einfuhr von Hopfen aus Drittlän
dern anstelle des normalen Einfuhrzolls 

Wird die Kommission aufgrund der Berichte, daß 
chinesischer Hopfen auf dem Weltmarkt zu Preisen 
angeboten wird, die nur ein Drittel des Preises aus
machen, der erforderlich wäre, um den Erzeugern 
der Gemeinschaft einen vernünftigen Ertrag zu si
chern, anstelle des normalen 9,5%igen Einfuhrzolls 
eine variable Abschöpfung auf die Einfuhr vn Hop
fen einführen? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(5. August 1983) 

Die Kommission kann bestätigen, daß Hopfenange
bote aus der Volksrepublik China und in geringen 
Mengen aus verschiedenen anderen Drittländern zu 
Preisen festgestellt worden sind, die erheblich unter 
den Preisen liegen, wie sie im laufenden Wirtschafts
jahr auf dem spot-Markt für Hopfen (d. h. für Hop
fen ohne langfristige Vertragsbindung) üblich sind. 

Dem Herrn Abgeordneten wird bekannt sein, daß 
auf diesem Markt ein Preisverfall eingetreten ist, der 
auf die außergewöhnlich umfangreiche Welternte 
1982 zurückzuführen ist, und dies vor dem Hinter
grund struktureller Anbauüberschüsse in der Welt, 
die weitgehend einer Fehleinschätzung der Expan
sion in den Vereinigten Staaten, insbesondere seit 
1980, zuzuschreiben sind. Als Folge davon kam es 
zu schleppenden Verkäufen zu sehr niedrigen spot-
Marktpreisen in der Gemeinschaft und in den Verei
nigten Staaten und zu einer erheblichen Aufstok-
kung der Hopfenbestände der Brauereien, die durch 
die neuen attraktiven Preise begünstigt wurde. 

Es liegt auf der Hand, daß in dieser Situation eines 
typischen „Käufermarkts" weitgehend die Qualität 
darüber entscheidet, welchen Hopfen die Brauereien 
schließlich vorziehen. Bei einheitlich niedrigem 
Preisniveau auf dem Weltmarkt hat das Gemein
schaftserzeugnis dank des strengen Zertifizierungs
systems der Gemeinschaft, das seine Weltmarktstel
lung stärkt und schützt, zweifellos einen Vorteil. 
Dies hat dazu beigetragen, daß die Einfuhren nach 
den der Kommission vorliegenden Informationen 
bis jetzt nicht spürbar zugenommen haben. Ein wei
terer Grund ist der hohe Anteil der Gemeinschafts
erzeugung, deren Absatz im Rahmen langfristiger 
Lieferverträge gesichert ist. 

Schließlich belaufen sich die Ausfuhren der Ge
meinschaft auf mehr als das Doppelte ihrer Einfuh-
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ren (über 40% der Gemeinschaftserzeugung gehen 
derzeit in den Export). 

In Anbetracht der vorstehend geschilderten Merk
male dieses Marktes neigt die Kommission zu der 
Ansicht, daß mit der Einführung von Schutzmaß
nahmen an der Grenze, gleich, ob für kurze Zeit 
oder auf Dauer, nicht die Aufrechterhaltung ange
messener Preise für die Erzeuger bewirkt werden 
dürfte. In Anbetracht ihrer sehr hohen Exportab
hängigkeit reagiert die Gemeinschaftswirtschaft dar
über hinaus besonders empfindlich auf Gegenmaß
nahmen, die eine kleine Zahl sehr großer Abneh
merländer, die gleichzeitig bedeutende Lieferanten 
der Gemeinschaft sind, aller Voraussicht nach er
greifen würde, falls die Gemeinschaft eine Abkop-
pelung vom Weltmarkt versuchen würde. 

Die Kommission kann jedoch bestätigen, daß sie 
den Hopfenmarkt sorgfältig beobachtet, wozu auch 
regelmäßige Kontakte mit den Marktbeteiligten in 
den betreffenden Drittländern gehören, und im 
Falle einer deutlichen Verschlechterung, insbeson
dere nach der Ernte 1983, unverzüglich prüfen wird, 
welche Maßnahmen sie ergreifen bzw. dem Rat vor
schlagen könnte. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 524/83 
von Herrn George Patterson (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(9. Juni 1983) 

Betrifft: Die Rechte der Bürger von Gibraltar 

1. Genießen in Gibraltar geborene Bürger aus Gi
braltar nun genau das gleiche Recht auf Freizügig
keit im Rahmen der Verträge wie die Bürger des 
Vereinigten Königreichs? 

2. Unter welchen Umständen können die Mit
gliedstaaten, einschließlich des Vereinigten König
reichs, Gibraltarianer ausweisen? 

Antwort von Herrn Thorn 
im Namen der Kommission 

(8. August 1983) 

Da das Vereinigte Königreich für die Außenbezie
hungen Gibraltars verantwortlich ist und da die in 
Artikel 28 der Beitrittsakte von 1972 vorgesehenen 
Ausnahmen sich nur auf Agrarerzeugnisse und die 
Harmonisierung der Umsatzsteuer beziehen, haben 
die Bürger Gibraltars grundsätzlich die gleichen 
Freizügigkeitsrechte innerhalb der Gemeinschaft 
wie die Angehörigen der Mitgliedstaaten. Im Rah
men der Richtlinie 64/221/EWG des Rates 0) kön
nen die Mitgliedstaaten jedoch hinsichtlich aller 
Personen, auf die der EWG-Vertrag Anwendung 

findet, Ausnahmen vom Grundsatz der Freizügig
keit aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öf
fentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesund
heit machen. 

(1) ABl. Nr. L 56 vom 4. 4. 1964, S. 850. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 525/83 
von Frau Beate Weber (S — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(9. Juni 1983) 

Betrifft: Kindergartenbeiträge in den Ländern der 
EG 

In ihrer Antwort auf meine Anfrage Nr. 866/82 (l) 
hat die Kommission angekündigt, daß sie über die 
Fragen der Kindergartenbeiträge und die vorschuli
sche Erziehung noch genauere Untersuchungen 
durchführen wird und daß sie diese Ergebnisse so 
bald wie möglich mitteilen würde. 
1. Sind diese Untersuchungen durchgeführt wor

den? 
2. Geben diese Untersuchungen Aufschluß dar

über, ob und inwieweit die Mitgliedstaaten di
rekte Elternbeiträge für die vorschulische Erzie
hung verlangen? 

(i) ABl. Nr. C 291 vom 8. 11. 1982, S. 9. 

Antwort von Herrn Richard 
im Namen der Kommission 

(25. August 1983) 

Die ausführlichen Untersuchungen, welche die 
Kommission zur Beantwortung der schriftlichen An
frage Nr. 866/82 der Frau Abgeordneten eingeleitet 
hat, sind noch nicht abgeschlossen, doch steht schon 
folgendes fest: 

Eine schulgeldfreie Vorschulerziehung wird weitge
hend an den Einrichtungen des öffentlichen und 
staatlich unterstützten Bildungswesens in Belgien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlan
den angeboten. 

Es gibt auch Einrichtungen des privaten Bildungs
wesens, deren finanziellen Bedingungen jedoch so
wohl innerhalb als auch zwischen den genannten 
Ländern große Unterschiede aufweisen. 

In den anderen Mitgliedstaaten ist das Angebot an 
vorschulischer Erziehung so unterschiedlich, daß 
allgemeine Angaben kaum eine befriedigende Ant
wort geben. 

Auch Umfang, Quelle und Art der staatlichen Zu
schüsse an Einrichtungen des privaten Bildungswe
sens, denen in einigen Mitgliedstaaten große Bedeu
tung zukommt, sind sehr unterschiedlich. 
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Obwohl zu diesem Zeitpunkt der Untersuchungen 
noch keine genauen Angaben vorgelegt werden kön
nen, so steht doch fest, daß eine Kostenbeteiligung 
der Eltern, soweit sie verlangt wird, sich nicht im
mer nach dem Einkommen der Eltern richtet. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 526/83 
von Herrn Alan Tyrrell (ED — GB) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(9. Juni 1983) 

Betrifft: Die Acte Ciaire Doctrine 

Der Europäische Gerichtshof erließ am 6. Oktober 
1982 ein Urteil in dem Fall Cilfit SRL gegen Ge
sundheitsministerium (Rechtssache 283/81)0) mit 
dem Tenor, daß nationale Gerichte, wenn in einem 
bei ihnen schwebenden Verfahren eine Frage des 
Gemeinschaftsrechts gestellt wird, ihrer Vorlage
pflicht im Europäischen Gerichtshof nachkommen 
müssen, es sei denn, die richtige Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts ist derart offenkundig, daß zu 
einem vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. 
Welches Verfahren gedenkt die Kommission anzu
wenden, um sicherzustellen, daß nationale Gerichte 
dieser Verpflichtung nachkommen? 

Verleiht Artikel 169 des EWG-Vertrags ihr nach ih
rer Meinung hinreichende Befugnisse, um der Vor
schrift zur Durchsetzung zu verhelfen? 

(i) ABl. Nr. C 296 vom 21. 11. 1982, S. 4. 

Antwort von Herrn Thorn 
im Namen der Kommission 

(25. Juli 1983) 

Es wurde bereits in den Antworten auf die schriftli
chen Anfragen Nr. 100/67 (i) und 349/69 (2) von 
Herrn Westerterp und auf die schriftliche Anfrage 
Nr. 28/68 (3) von Herrn Deringer erklärt, daß die 
Kommission die Möglichkeit der Eröffnung eines 
Verstoßverfahrens in den Fällen, wo ein nationales 
Gericht Tragweite und Voraussetzungen des Arti
kels 177 EWG-Vertag übersieht, nicht grundsätzlich 
ausschließt. Nach Ansicht der Kommission ist dieses 
Verfahren aber nicht gerade die beste Grundlage für 
eine Zusammenarbeit zwischen nationalen Gerich
ten und dem Europäischen Gerichtshof. 

Das in Artikel 169 EWG-Vertrag verankerte Verfah
ren hat nicht den Zweck, Urteile höchster nationaler 
Gerichte zu überprüfen. Deswegen hat die Kommis
sion auch wiederholt erklärt, daß Verstoßverfahren 
betreffend letztinstanzliche nationale Urteile nur in 
Betracht kommen können, wenn aus einem derarti
gen Urteil klar hervorgeht, daß das Gericht Arti

kel 177 EWG-Vertrag systematisch und bewußt 
nicht berücksichtigt (4). 

(1) ABl. Nr. 270 vom 8. 11. 1967, S. 2. 
(2) ABl. Nr. C 20 vom 14. 2. 1970, S. 3. 
(3) ABl. Nr. C 71 vom 17. 7. 1968, S. 1. 
(4) Vgl. Antwort auf die schriftliche Anfrage Nr. 608/78 

von Herrn Krieg — ABl. Nr. C 28 vom 31. 1. 1979, 
S. 8. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 527/83 
von Herrn Pierre-Bernard Couste (DEP — F) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(9. Juni 1983) 

Betrifft: Der Textil-Außenhandel der Gemeinschaft 

Wenn die Kommission der Europäischen Gemein
schaft in der Arbeitsgruppe „Gegenseitigkeit" Er
gebnisse für den Textil-Handel erzielt hat, kann sie 
dann — gestützt durch Zahlen und Beispiele — an
geben, in welchem Umfang dank ihres Einsatzes die 
von einigen Ländern Südamerikas und Südostasiens 
erhobenen Prohibitivzölle für die Ausfuhren der Ge
meinschaft von Textil- und Bekleidungserzeugnissen 
gesenkt werden? 

Antwort von Herrn Haferkamp 
im Namen der Kommission 

(1. August 1983) 

Die informelle Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen 
des Marktzugangs befaßt, wurde im Juni 1980 von 
der Kommission und Vertretern der Textil- und Be
kleidungsindustrie eingesetzt und soll die verschie
denen mengenmäßigen Beschränkungen sowie die 
tariflichen und nichttariflichen Handelshemmnisse 
prüfen, die den Textilausfuhren der Gemeinschaft 
nach dritten Ländern im Wege stehen. Hauptziel 
dieser Untersuchung war es, Basisdaten für die Ver
handlungen über die dritte Vereinbarung über den 
internationalen Handel mit Textilien zu ermitteln, 
an getrennte Verhandlungen über Zollsenkungen 
mit den lateinamerikanischen und südostasiatischen 
Ländern war dabei aber nicht gedacht. Die Untersu
chung ergab erhebliche Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Maßnahmen, die eingeleitet worden 
sind. Während zum Beispiel einige Länder, wie etwa 
Hongkong, gar keine Zölle erheben, hat sich heraus
gestellt, daß die Situation auf anderen Märkten, so
weit es sich um die Einfuhrbedingungen und andere 
nichttarifliche Handelshemmnisse handelt keines
wegs transparent ist. Die Vertreter der Industrie sind 
aufgefordert worden, weiteres Beweismaterial für 
die tatsächlichen Schwierigkeiten auf diesen Märk
ten vorzulegen. 

Auf jeden Fall setzt die Kommission in enger Zu
sammenarbeit mit den Vertretern der Industrie ihre 
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Bemühungen fort, um die Liste der tariflichen und 
nichttariflichen Handelshemmnisse zu ergänzen und 
auf den letzten Stand zu bringen, damit gegebenen
falls geeignete Maßnahmen vorbereitet werden kön
nen. 

In diesem Zusammenhang hat die Gemeinschaft 
darauf gedrungen, daß bei den derzeit im GATT 
laufenden Erörterungen über die Entwicklung des 
Welthandels mit Textilien und Bekleidung nicht nur 
von den Beschränkungen durch die Einfuhrländer, 
d. h. die Industrieländer, gesprochen wird, sondern 
auch von allen anderen Arten von Beschränkungen, 
einschließlich derjenigen, die bestimmte Ausfuhr
länder, d. h. Entwicklungsländer, praktizieren. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 544/83 
von Frau Yvette Fuillet (S — F) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(21. Juni 1983) 

Betrifft: Lage der guatemaltekischen Flüchtlinge auf 
mexikanischem Hoheitsgebiet 

Aus einem Kommunique der Botschaft Guatemalas 
in Washington vom 24. Februar 1983 haben wir mit 
Besorgnis entnommen, daß die guatemaltekische 
Regierung die Absicht habe, die nach Mexiko geflo
henen guatemaltekischen Flüchtlinge ins Heimat
land zurückzuführen, und hierzu um die Unterstüt
zung des Hochkommissariats für Flüchtlinge der 
Vereinten Nationen, des mexikanischen Roten 
Kreuzes sowie der mexikanischen Regierung, die 
sich jedoch durch ihren Außenminister negativ dazu 
geäußert hat, ersucht hat. 

Ferner wurden die guatemaltekischen Flüchtlinge in 
Mexiko vom Konsul Guatemalas in Comitan Chia-
pas aufgefordert, in ihr Heimatland zurückzukeh
ren, und dabei wurden ihnen alle Sicherheitsgaran
tien versprochen. 

Nun ist der Kommission der Europäischen Gemein
schaften jedoch nicht unbekannt, daß die Armee 
und guatemaltekische paramilitärische Truppen wie
derholt in die Flüchtlingslager in Mexiko eingebro
chen sind, so daß kein Zweifel über Absichten der 
Regierung Rios Montt bezüglich der Flüchtlinge 
aufkommen kann. Die Menschenrechtsverletzungen 
in Guatemala, insbesondere das Schicksal der Indio-
Bauern, wurden bereits von den Nichtregierungsor
ganisationen, den Vereinten Nationen, dem Euro
päischen Parlament u. a. angeprangert. Aus diesen 
Gründen können wir nicht an die Redlichkeit dieser 
Aufforderung glauben. 

Hält es die Kommission der Gemeinschaften nicht 
für erforderlich: 
1. Stellung zur Frage der Flüchtlingsrückführung 

zu nehmen, 

2. daß die Gemeinschaften bei den zuständigen 
Behörden intervenieren, um diese Rückführung 
zu verhindern? 

Antwort von Herrn Haferkamp 
im Namen der Kommission 

(17. August 1983) 

Die Kommission war eng an der Ausarbeitung der 
Antwort beteiligt, die die Außenminister auf ihrer 
Tagung im Rahmen der politischen Zusammenar
beit auf die schriftliche Anfrage Nr. 40/83 von 
Herrn Galland (!) gaben und in der die Zehn ihrer 
Besorgnis über die Lage der guatemaltekischen 
Flüchtlinge zum Ausdruck brachten und erklärten, 
die Tätigkeit des UN-Hochkommissars für Flücht
linge in dieser Frage zu unterstützen. Die Kommis
sion wird diesen Fragenkreis im Einvernehmen mit 
den Mitgliedstaaten genau verfolgen und mit ihnen 
über eventuell zweckmäßige Maßnahmen beraten. 

(1) ABl. Nr. C 177 vom 4. 7. 1983, S. 26. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 547/83 
von Herrn Horst Seefeld (S — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(21. Juni 1983) 

Betrifft: Brillen 

Ist der Kommission bekannt, daß die Brillenversor
gung im Vereinigten Königreich durch ein Monopol 
kontrolliert wird, so daß die Preise etwa doppelt so 
hoch wie in der übrigen EWG liegen? 

Was schlägt die Kommission vor, um diesem Mono
pol ein Ende zu setzen und die Preise zu senken? 

Antwort von Herrn Andriessen 
im Namen der Kommission 

(11. August 1983) 

Der Kommission ist bekannt, daß im Vereinigten 
Königreich eine gesetzliche Beschränkung des Ver
kaufs optischer Geräte an eingetragene praktische 
Ärzte und Optiker nach dem Optikergesetz von 1958 
(Opticians Act 1958) besteht. 

Angesichts der Besorgnis der Öffentlichkeit im Ver
einigten Königreich über die hohen Preise von pri
vaten Brillen wurden die Durchführung dieser ge
setzlichen Beschränkung des Verkaufs von Brillen 
und Kontaktlinsen sowie die ergänzenden Vor
schriften, wie z. B. die Vorschriften über Werbungs
beschränkungen und insbesondee ihre Auswirkun
gen auf den Wettbewerb und somit auf die Preise in 
diesem Sektor (!) kürzlich vom britischen Office of 
Fair Trading untersucht. 
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Eine der Schlußfolgerungen dieses Berichts lautet, 
daß die Preise in diesem Sektor aufgrund der Wer
bungsbeschränkungen erheblich über denen liegen, 
die normalerweise praktiziert würden. Hingegen fin
den sich keinerlei Schlußfolgerungen darüber, in 
welchem Verhältnis die Preise im Vereinigten Kö
nigreich zu denen in den anderen Ländern stehen. 

Insoweit, als das Preisniveau im Vereinigten König
reich durch wirksame einzelstaatliche Vorschriften 
gesteuert wird, die ohne Diskriminierung gegenüber 
interessierten Parteien aus anderen Mitgliedstaaten 
angewandt werden, fällt diese Angelegenheit eher 
unter die einzelstaatliche Zuständigkeit als unter die 
der Gemeinschaft. 

Maßnahmen der Kommission auf der Grundlage 
der Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags wären 
nur möglich, wenn nachweislich ein wettbewerbs
beschränkendes Verhalten von Unternehmen vor
liegt, durch das der Handel zwischen den Mitglied
staaten beeinträchtigt wird, z. B. wenn in einem be
stimmten Mitgliedstaat hohe Preise bestehen, weil 
Niedrigpreis-Einfuhren verhindert werden. 

Auf Gemeinschaftsebene untersucht die Kommis
sion zur Zeit den Brillensektor im ganzen im Zusam
menhang mit den Wettbewerbsregeln. 

(') Vgl. Optiker und Wettbewerb; ein Bericht des General
direktors für Wettbewerb (Director General of the Of
fice of Fair Trading) über die Paragraphen 21 und 25 
des Optikergesetzes von 1958, Dezember 1982. Vgl. 
auch 12. Bericht über die Wettbewerbspolitik, 
Ziff. 144. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 549/83 
von Herrn Rudolf Wedekind (PPE — D) 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(21. Juni 1983) 

Betrifft: Mißachtung von Tierschutz in Garten-
zwergfalknereien 

Ist die Kommission in Anbetracht der Tatsache, daß 
in den Falknereien in vielen Teilen Europas, insbe
sondere in den sogenannten Gartenzwergfalknerei-
en, Falken, Adler, Eulen und Geier ein trostloses 
Dasein fristen, nicht auch der Ansicht, daß aus 
Gründen des Tierschutzes eine Falknerei nur quali
fizierten Personen überlassen werden sollte? 

Welche Maßnahmen schlägt die Kommission vor, 
um die Tiere vor falscher Behandlung zu schützen? 

Antwort von Herrn Dalsager 
im Namen der Kommission 

(25. August 1983) 

Der Kommission liegen keine Informationen über 
die Haltung der vom Herrn Abgeordneten genann
ten Vogelarten vor. 

Da von dieser Frage weder der Handel noch die 
Produktion innerhalb der Gemeinschaft betroffen 
sind, ist die Kommission außerstande, Maßnahmen 
auf diesem Gebiet vorzuschlagen. Es sei allerdings 
darauf hingewiesen, daß entsprechend der Richtli
nie 79/409/EWG über den Schutz wildlebender 
Vogelarten (l) der Handel mit diesen Arten verboten 
ist. 

(i) ABl. Nr. L 103 vom 25. 4. 1979. 
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